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0. Vorbemerkung zum Stand des Verfahrens 

Die Einheitsgemeinde Schiffdorf hat die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) 
sowie die Aufstellung von drei sachlichen Teil-Flächennutzungsplänen (Teil-FNP) beschlos-
sen. Damit verfolgte die Gemeinde die Zielsetzung, auf der Grundlage der strategischen Ent-
wicklungsplanung 2030 die weitere städtebauliche Entwicklung der Gemeinde, insbesondere 
in den einzelnen Ortschaften, festzulegen. Hierfür wurden die neu auszuweisenden Bauflä-
chen in Anpassung an die Ziele der Raumordnung in darzustellende, kurzfristig umsetzbare 
Flächen und Perspektivflächen (mittel- bis langfristig zu realisieren) aufgeteilt. Im Übrigen soll-
ten punktuell innerörtliche Flächen hinsichtlich der Flächennutzung an den tatsächlichen Be-
stand angepasst und im Weiteren der übrige Bestand festgeschrieben werden. Die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde zwischen-
zeitlich durchgeführt.  
Die Ergebnisse dieser Beteiligungsschritte sind in den Entwurf des FNP eingeflossen. Insbe-
sondere wurde die Bedarfsermittlung zur Ausweisung zusätzlichen Wohnbaulands grundsätz-
lich überarbeitet und der Vorentwurf zur städtebaulichen Konzeption und den vorgesehenen 
Neudarstellungen von Bauflächen entsprechend wesentlich geändert. Zudem wurde die Um-
weltprüfung durchgeführt und um die Eingriffsregelung sowie Aussagen zum Artenschutz er-
gänzt.  
Zu beachten sind zudem die Entwürfe der drei parallel aufzustellenden sachlichen Teil-Flä-
chennutzungspläne zur Windenergienutzung, zur gewerblichen Intensivtierhaltung und zu 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die als Eignungs-/Potenzialflächenanalysen ausgearbeitet 
wurden.  

Der Landkreis Cuxhaven hat im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung und Behörden-
beteiligung in seiner Stellungnahme aus Sicht der Genehmigungsbehörde darauf hingewie-
sen, dass aufgrund der punktuell nicht angepassten Bauflächendarstellungen im Bestand an 
die Ziele der Landesraumordnung eine Genehmigung des gesamtheitlichen FNPs nicht in Aus-
sicht gestellt werden könne. Der Rat der Gemeinde Schiffdorf hat daher entschieden, das Ver-
fahren als 68. Teilflächennutzungsplan-Änderung (68. Teil-FNP-Änderung) fortzuführen. We-
sentlicher Inhalt dieser Teil-FNP-Änderung ist die Darstellung der im bisherigen Verfahren 
festgelegten, neuen Bauflächen. 

1. Einleitung 

1.1 Rechtsgrundlagen der Planung 

Der 68. Teil-FNP-Änderung liegen nachfolgende Gesetze zugrunde: 

¶ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBI. I S. 
674), 

¶ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBI. I S. 1802),   

¶ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802), 

¶ Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03. 04. 2012 mit Bekannt-
machung vom 12.04.2012 (Nds. GVBl. Nr. 5/2012, 46), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 28.06.2022 (Nds. GVBI. S. 388), 

¶ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191). 
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1.2 Anlass der Planung 

Der wirksame FNP der Gemeinde Schiffdorf stammt aus dem Jahr 1979 und wurde inzwischen 
67-mal in zum Teil komplexen Verfahren geändert, um ihn an neue Erfordernisse und Entwick-
lungen anzupassen. Durch die Einzeländerungen sind inzwischen zunehmend Gesamtzusam-

menhang und Einheitlichkeit des Planwerks verloren gegangen.  

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden einen FNP aufzustellen, Ăsobald und soweit 
es f¿r die stªdtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich istñ. In den seit der Aufstellung 
des bisher wirksamen FNP vergangenen fast vierzig Jahren haben sich die Rahmenbedingun-
gen und Grundlagen für die Entwicklung der Gemeinde zum Teil grundlegend geändert. Dazu 
gehören zum einen die inzwischen erfolgten Neuausrichtungen übergeordneter Planungen 
(insbesondere des RROP) und gesetzlicher Grundlagen (z.B. durch die Novelle des BauGB 
von 2017), zum anderen die gegenwärtigen Entwicklungen in den Ortschaften (z.B. Woh-
nungsmarkt- und Gewerbeentwicklung), aber auch die absehbaren zukünftigen Veränderun-
gen durch den demografischen Wandel und einen weiter anhaltenden Strukturwandel in der 
Landwirtschaft.  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erscheint eine Anpassung der städtebaulichen Ent-
wicklungsziele in der Einheitsgemeinde Schiffdorf erforderlich. Daher hat der Verwaltungsaus-
schuss der Gemeinde Schiffdorf am 10.09.2018 die Neuaufstellung des FNP beschlossen.  

Das Verfahren zur Neuaufstellung des FNP wurde bis zum Feststellungsbeschluss durchge-
führt. Der Landkreis Cuxhaven hat jedoch im Rahmen der erneuten Beteiligung zum Entwurf 
des FNP deutlich gemacht, dass eine Genehmigung des gesamtheitlichen FNPs nicht in Aus-
sicht gestellt werden kann. Somit hat der Rat der Gemeinde Schiffdorf entschieden, das Ver-
fahren als 68. Teil-FNP-Änderung fortzuführen, um die im Rahmen der bisherigen Planung 
festgelegten, wesentlichen Neudarstellungen von Bauflächen sowie relevante Herausnahmen 
und Umwandlungen von Bauflächen im Bestand einer Genehmigung zuführen zu können. 
Durch die vorliegende, nunmehr auf eine Änderung des bereits wirksamen FNPs umgestellte 
Planung sollen diese für die weitere bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet bedeutsamen 
Flächen vorbereitend planungsrechtlich gesichert werden. 

 

2. Rahmenbedingungen 

2.1 Räumliche Lage und Einbindung in die Region 

Die Gemeinde Schiffdorf liegt etwa im geographischen Mittelpunkt des Landkreises Cuxhaven, 
in direkter Nachbarschaft zur bremischen Seestadt Bremerhaven. Das Gemeindegebiet um-
fasst eine Fläche von 113,56 km² und setzt sich aus insgesamt acht Ortschaften zusammen. 
Die Ortschaft Schiffdorf ist die zweitgrößte Ortschaft der aus diesen acht Ortschaften beste-
henden Einheitsgemeinde. Die anderen Ortschaften sind nach Größe geordnet: Spaden, Weh-
del mit dem Ortsteil Altluneberg, Sellstedt, Geestenseth, Bramel, Wehden und Laven.  

Insgesamt zählt die Gemeinde rd. 14.510 Einwohner (Stand Juni 20181). Der Sitz der Gemein-
deverwaltung und zugleich Grundzentrum für das gesamte Gemeindegebiet ist die Ortschaft 
Schiffdorf. 

 

Fläche und Einwohner verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortschaften2: 

 Fläche in km² Einwohner 2016 

Spaden 10,9 4.642 

Schiffdorf 13 3.388 

Wehdel 24,1 2.204 

 
1 LSN-Online 2018 
2 Gemeinde Schiffdorf 2016 
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Sellstedt 22,1 1.881 

Geestenseth 11,9 1.005 

Bramel 15,5 685 

Wehden 11,8 590 

Laven 4,2 115 

Einheits- 

gemeinde 
113,5 14.510 

 

 
Abbildung 1: Städte, Samtgemeinden und Einheitsgemeinden  
im Landkreis Cuxhaven (Stand: November 2016) 

 
Abbildung 2: Lage im Raum, eigene Darstellung 
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Die Gemeinde gehört zur westlichen Peripherie der Metropolregion Hamburg und liegt im un-
mittelbaren Wirkungsbereich der Metropolregion Bremen/Oldenburg. Im Norden grenzt die 
Gemeinde an die Stadt Geestland3, im Süden an die Gemeinde Beverstedt und im Südwesten 
an die Gemeinde Loxstedt. Die Bundesautobahn BAB 27 bietet eine direkte Verbindung nach 
Bremen. Die Verbindung der Gemeinde mit dem Oberzentrum Bremerhaven ist durch Bahn- 
und Buslinien gewährleistet. Bahnhaltepunkte befinden sich in den Ortschaften Sellstedt, Weh-

del und Geestenseth. 

2.2 Naturräumliche Gegebenheiten 

2.2.1 Naturräumliche Gliederung, Topografie 

Naturräumlich betrachtet liegt die Gemeinde Schiffdorf im Süden des Elbe-Weser-Dreiecks 
und ist Teil der ILEK-Region Wesermünde-Süd. Diese besteht neben der Gemeinde Schiffdorf 
aus der Gemeinde Beverstedt, der Gemeinde Hagen und der Gemeinde Loxstedt.  

Die beiden für die Küsten Niedersachsens bestimmenden Naturräume Marsch und Geest sind 
für die Landschaft prägend. Das Gemeindegebiet liegt dabei vorwiegend in der naturräumli-
chen Einheit der Stader Geest, mit den Untereinheiten Geeste-Niederung, Loxstedter-Be-
venstedter Geest, Cuxhaven-Bremerhavener Geest (= Hohe Lieth) und Bederkesaer Geest. 
Dabei lässt sich grob einteilen, dass sich die Niederungsbereiche eher im Norden und die 
Geest im südlichen Bereich der Gemeinde befinden. Die Niederungsbereiche werden von der 
Geeste und ihren Nebenflüssen geprägt; sind von mehreren Geestinseln durchsetzt, die teil-
weise der Einheit Cuxhaven-Bremerhaver Geest (= Hohe Lieth), teilweise der Einheit Loxstedt-
Beverstedter Geest zugeordnet werden. In der Niederung dominieren Nieder- und Hochmoore; 
im westlichen Bereich auch Moor- und Moor-Organomarschen. Während die Geestinseln 
durch Siedlungen und Äcker geprägt werden, herrscht in der Niederung Grünland bei weitem 
vor. Die Geest-Bereiche im südlichen Bereich der Gemeinde sind Ausläufer der Loxstedt-Be-
verstedter Geest, die sich durch ihr flachwelliges Relief auszeichnet. Es herrschen lehmig-
sandige Böden vor, die überwiegend unter Stauwassereinfluss stehen, der noch durch das 
küstennahe niederschlagsreiche Klima und die vorwiegend ungünstigen Abflussverhältnisse 
des nur durch geringe Höhenunterschiede gekennzeichneten Gebietes verstärkt wird. Die 
Geestplatten, die lange Zeit von Heide bedeckt waren, werden heute überwiegend von Äckern 
und Nadelwäldern bedeckt. Auf einzelnen trockneren Lehmkuppen und -rücken sind neben 
Äckern auch einzelne Laubwälder verbreitet. 

Das Gelände ist im Bereich der Gemeinde Schiffdorf nur wenig bewegt. Alle Ortschaften liegen 
zwischen 0 und 10 m über NN, wobei ein leichter Höhenanstieg in Richtung Osten bis zur 
Ortschaft Geestenseth erkennbar ist. Der nördliche, vorwiegend ackerbaulich genutzte Teil 
der Gemeinde, liegt z.T. unter 0 m NN und ist als Niedermoor kartiert. Bei den Böden im übri-
gen Gemeindegebiet handelt es sich insbesondere um Organomarsch-Böden und Plaggene-
sch.  

2.2.2 Boden, Geologie, Lagerstätten  

Die Niederungen werden weit überwiegend von Niedermooren eingenommen; meist handelt 
es sich dabei um stark zersetzte Bruchwald-, Schilf- und Seggentorfe. Die Geest ist überwie-
gend durch Grundmoränen (Geschiebemergel, Geschiebelehm) sowie durch glazifluviatile Ab-
lagerungen geprägt. Entlang des Flusses Geeste ist sogenanntes Pseudogley vorhanden. Nur 
kleinräumig kommen äolische Ablagerungen wie Binnendünen oder fluviatile Ablagerungen 
wie Auensedimente vor. Nahezu das gesamte Kreisgebiet ist von holozänen und pleistozänen 
Schichten bedeckt. Ältere, also vor-pleistozäne Bildungen sind nur in sehr wenigen Bereichen 
an der Oberfläche vorhanden. 

Vereinzelt sind Böden als landesweit oder regional seltene Böden eingestuft, an einigen Stel-
len sind historisch alte Waldstandorte vorhanden. In der Nähe der Siedlungsbereiche finden 

 
3 Die Samtgemeinde Bederkesa und Gemeinde Langen sind 2015 zur Stadt Geestland zusammengelegt worden. 
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sich Böden, die eine hohe Winderosionsgefährdung aufweisen, die größtenteils aus der 
Ackernutzung resultiert. Die Ackernutzung sorgt zusätzlich dafür, dass Böden vor allem im 

Bereich der Geestmündung eine hohe Verdichtungsgefährdung aufweisen.4 

In der Gemeinde Schiffdorf ist die Nitratauswaschungsempfindlichkeit größtenteils gering. In 
unmittelbarer Umgebung der Ortschaften Wehdel, Spaden und Sellstedt wird die Empfindlich-
keit hoch bis sehr hoch eingestuft. Östlich von Sellstedt sowie nahe Spaden und Laven sind 
Hochmoore vorhanden.5 Das Retentionsvermögen der Böden weist ebenso eine breite Spann-
weite wie die Nitratauswaschungsempfindlichkeit auf. In den Bereichen, in denen die Nit-
ratauswaschungsempfindlichkeit gering ist, ist auch das Retentionsvermögen gering, nämlich 
im Großteil des Gemeindegebietes. Ein hohes bis sehr hohes Retentionsvermögen ist um 

Wehdel, Spaden und Sellstedt vorzufinden.6 

Die bodenkundliche Feuchtestufe variiert im Gemeindegebiet von stark feucht bis mittel frisch. 
Stark feuchte Böden sind entlang der Geeste aufzufinden, die flussaufwärts in mittel feuchte 
Bereiche übergehen. Stark frische und mittel frische Böden sind überwiegend um und zwi-

schen Sellstedt und Wehdel vorhanden.7 

2.2.3 Wasser 

Die Gemeinde Schiffdorf wird von unterschiedlichen Gewässertypen geprägt. Fünf Seen be-
finden sich im Gemeindegebiet, der Sellstedter See, der Apeler See, der Friedheimer See, der 
Spadener See und der Silbersee. Der Spadener See und der Silbersee werden zu Freizeit- 
und Erholungszwecken genutzt; beide dienen als Badestelle. Auf dem Spadener See ist zu-
sätzlich das Surfen und Rudern möglich. Mit der im Jahr 2018 abgeschlossenen Planung wird 
die Erholungs- und Freizeitfunktion durch eine Wasserskianlage erweitert. Der Bereich um den 
Apeler See, angrenzend an die Stadt Bremerhaven, ist als Wasserschutzgebiet klassifiziert, 
ein weiteres befindet sich nördlich von Spaden.8 Nördlich von Bramel existiert zudem ein Pol-
der, ein Überschwemmungsgebiet. 

Prägend ist zudem die Geeste, die Teil des Schifffahrtsweges Elbe-Weser ist. Der Fluss ver-
läuft entlang der Gemeindegrenze zu der nördlich gelegenen Stadt Geestland, durchquert das 
Gemeindegebiet zwischen Schiffdorf und Spaden und mündet anschließend in Bremerhaven 
in die Weser. Zwei Sportboothäfen befinden sich an der Geeste, die zudem zum Rudern, Se-
geln und zum Befahren mit Motorbooten genutzt wird. Im Osten der Gemeinde fließt außerdem 
die Grove, entlang der südlichen Gemeindegrenze verläuft die Rohr.9  

Die Geeste ist ab Einmündung in den Elbe-Weser-Kanal Richtung Oberlauf (Hipstedt) ein Ge-
wässer II. Ordnung, der Kanal selbst ist ein Gewässer I. Ordnung und schiffbar. Die Grove, 
der Frelsdorfer Mühlenbach, Rohr, der Brameler Randgraben und der Seekanal sind gemäß 
der Wasserrahmenrichtlinie als Prioritätsgewässer eingestuft. Bei den Flüssen handelt es sich 
um Gewässer zweiter Ordnung. Dazu zählen zudem die Vielzahl an Gräben, die sich netzartig 
über das gesamte Gemeindegebiet erstreckt. Kleinere Gräben, Gewässer dritter Ordnung, 
sind ebenfalls flächendeckend vorhanden, lediglich südlich der Bahnlinie von Wehdel sind 
diese nur in sehr geringem Maße aufzufinden. An einigen Stellen ergeben die Gräben ein 
Grabensystem, so geschehen südlich von Spaden. Dabei handelt es sich um ein sehr engma-
schiges Grabensystem, das überwiegend besonders gut ausgeprägte Gräben aufweist. Ein 
weiteres Grabensystem liegt zwischen Wehden, Laven und der Geeste. Dieses ist weitma-
schig mit überwiegend mäßig ausgeprägten Gräben. Nördlich von Altluneburg ist ebenfalls ein 
Grabensystem vorhanden, das jedoch deutlich kleiner als die vorherigen Systeme ist. Rund 
die Hälfte der Fläche ist weitmaschig, während die andere Hälfte als ein engmaschiges Gra-
bensystem eingestuft ist.  

 
4 LRP 2000a 
5 LRP 2000b 
6 LRP 2000c 
7 LRP 2000d 
8 Landkreis Cuxhaven 2019a 
9 LRP 2000e 
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Entlang der Fließgewässer Geeste und Rohr befinden sich diverse Schöpfwerke, Anlagen zum 
Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Feldern und Gewässer. Vor Bremerhaven be-
findet sich eine Schleuse in der Geeste. Außerdem gibt es zwei Kläranlagen unterschiedlicher 
Größe im Gemeindegebiet, die Hauptkläranlage zwischen den Ortschaften Bramel und Schiff-
dorf sowie eine weitere Anlage östlich der Ortschaft Wehdel. 

Sowohl diese baulichen Anlagen als auch die intensive Freizeit- und Erholungsnutzung belas-
ten die Gewässer. Die Fließgewässer sind hinsichtlich ihrer Gewässerstruktur und -güte meist 
zweigeteilt: In unteren Teilen sind sie meist bedingt naturnah und kritisch belastet (Güteklasse 
II-III). während sie in oberen Teilen überwiegend naturnah und mäßig belastet (Güteklasse (II) 
sind10.  

Die Gewässerstruktur der Gräben ist größtenteils von überwiegend verarmter naturraumtypi-
scher Ausprägung, in einigen Bereichen finden sich auch extrem verarmte naturraumtypische 
Ausprägungen. Die Gewässergüte ist dabei mehrheitlich gering bis mäßig belastet. Bei den 
Stillgewässern lassen sich größere Unterschiede feststellen. Der Spadener ist bedingt als na-
turnah anzusehen, derweil sind der Sellstedter See und der Silbersee als nahezu natürlich 
eingestuft.11  

Bezogen auf das Grundwasser lassen sich ebenfalls Parallelen im gesamten Gemeindegebiet 
erkennen. Die mittleren Grundwasserstände des oberflächennahen Grundwassers liegen bei 

rund vier bis 13 dm unter der Geländeoberfläche.12 

Die Grundwasserneubildung ist generell rund um die Ortschaften ausgeprägt. In den Berei-
chen in und um Wehdel, Bramel, Laven, Schiffdorf und Spaden finden sich Flächen mit hoher 
Grundwasserneubildungsrate bzw. Sickerwasserrate bei Ackernutzung. In Geestenseth und 
in Sellstedt sind neben Flächen mit hoher Grundwasserneubildungsrate auch Bereiche mit 
sehr hoher Grundwasserneubildungsrate vorhanden.  

Die Auswaschungsempfindlichkeiten sind ebenfalls in der Nähe der Ortschaften gegenwärtig 
und grenzen an die Flächen der Grundwasserneubildung an bzw. überschneiden sich mit die-
sen. Dies betrifft sowohl die Auswaschungen von Nitrat als auch von Phosphat. In Teilen ge-
schieht diese aufgrund der Ackernutzung.  

2.2.4 Klima 

Bei der Betrachtung der Klimatoptypen wird deutlich, dass verschiedene Typen nebeneinan-
der vorkommen. Darin lassen sich auch die naturräumlichen Einheiten ablesen. Das Freiland-
klima der Marschen zwischen Schiffdorf und Spaden im Bereich der Marsch deckt ein großes 
Gebiet ab, ebenso wie das Freilandklima der Niederungen und Auen, das sich entlang der 
Geeste, Grove und Rohr erstreckt. Das Freilandklima der Geest befindet sich südlich des Ein-
flussbereiches der Geeste. Dazwischen kommen verschiedene weitere Klimatoptypen vor, wie 
das Wald- und das Moorklima, vereinzelt auch das Gewässerklima. Letztgenannte Klimatop-
typen kommen ebenso wie das Siedlungsklima immer wieder Ăals St¿ckwerkñ vor, als kleintei-
lige, nicht zusammenhängende Bereiche.13 

Beinahe im gesamten Gemeindegebiet beträgt die mittlere jährliche Niederschlagssumme 750 
bis 775 mm/a. Verglichen mit dem Landkreis Cuxhaven handelt es sich dabei um Werte aus 
dem unteren Mittel. Lediglich in kleinen Teilen, nördlich von Spaden und im Südosten von 
Geestenseth, wird die nächsthöhere Einteilung von 775 bis 800 mm/a erreicht. 

Die mittleren Windgeschwindigkeiten liegen in der Gemeinde Schiffdorf bei 5,00-5,50 m/s, ein 

eher niedriger Wert verglichen mit LK Cuxhaven.14 

Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Kaltluftentstehung finden sich im gesamten Ge-
meindegebiet, vor allem aber entlang der Geeste und im Bereich rund um Laven. Die Flächen 
rund um die Geeste sind zusätzlich von Bedeutung, da sie einen unzerschnittenen verkehrs-
armen Raum darstellen. Darüber hinaus gibt es wiederholt Bereiche mit hoher bis sehr hoher 

 
10 LRP 2000e 
11 LRP 2000e 
12 LRP 2000f 
13 LRP 2000g 
14 LRP 2000h 
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Bedeutung für die Frischluftentstehung. Dabei handelt es sich jedoch um kleinteilige Flächen, 
die nicht zusammenhängen. Belastungen erfahren Luft und Klima vor allem durch Lärmimmis-

sionen von Straßen und Schienen und durch Siedlungsflächen.15  

2.2.5 Heutige potenziell natürliche Vegetation 

Die Einflüsse der naturräumlichen Einheiten und der prägenden Gewässer werden auch bei 
der Vegetation deutlich. So finden sich im Bereich der Marsch vor allem Traubenkirschen-
Erlenwälder und Erlenbruchwälder, in geringerer Zahl auch Erlen-Eichen-Hainbuchenwälder 
und Waldziest-Eichen-Hainbuchenwälder. Entlang der Fließgewässer Geeste, Grove und 
Rohr sowie entlang des Grabensystems nordöstlich von Laven dominiert der Erlenbruchwald. 
Südlich der Marsch und südlich der Geeste kommen vor allem trockener Eichen-Buchenwald 
und Feuchter Eichen-Buchenwald vor, die unregelmäßig von verschiedenen Übergängen zu 
kleinräumigen Vorkommnissen, etwa des Flattergras-Buchenwalds oder des Feuchten Ei-
chen-Buchenwalds, durchzogen sind. In den Naturschutzgebieten Geestenniederung und 
Sellstedter See sind es die Hochmoorvegetation oder der Birkenbruchwald, die prägend sind.16  

2.2.6 Landschaftsbild 

Zur Beurteilung des Landschaftsbildes wird im Landschaftsrahmenplan eine Einteilung in 
Wertstufen hinsichtlich der Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft vorgenommen, die in der Gemeinde Schiffdorf größtenteils mittel bis hoch ist. Die Gees-
teniederung, der Bereich des Sellstedter Sees und des Naturschutzgebiets Ochsentriftmoor, 
die Groveniederungen und die Bereiche des Bülter- sowie des Silbersees sind von hoher bis 
sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild. Die Flächen der Siedlungsbereiche sind dage-
gen größtenteils von geringer Bedeutung.  

Die Gründe für die Einstufung wurden in einigen Bereichen bereits in den vorangegangenen 
Kapiteln angerissen.  

Zu den naturgeprägten Landschaftselementen und -strukturen zählen historische und neuzeit-
liche Waldgebiete, die überwiegend am Rande der Ortschaften vorkommen, die bereits be-
kannten Fließgewässer und markante Geländestufen, die überwiegend die Abgrenzung von 
den Siedlungsbereichen zur Geeste-Niederung darstellen.  

Die kulturgeprägten Landschaftselemente und -strukturen bestehen in der Gemeinde Schiff-
dorf vor allem aus den Grabensystemen, die in allen Ausprägungen hinsichtlich der Maschig-
keit vorhanden sind, und vereinzelte Hügelgräber nahe Wehdel und Wehden.  

Zu den kulturgeprägten Siedlungselementen und -strukturen zählen die Kirchtürme in den je-

weiligen Ortschaften und die Windmühle in Schiffdorf.  

Beeinträchtigungen erfahren die Natur- und Kulturlandschaften durch diverse Bauten und 
menschliche Eingriffe wie Schleusen, Kläranlagen und Verkehrsflächen. Auch Intensivtierhal-
tungsanlagen, wie sie in Bramel, nahe des Apeler Sees und westlich von Wehdel vorhanden 
sind, schmälern den Wert. Weiterhin sind Industrie- und Gewerbeflächen in Wehdel, Sellstedt, 
Spaden und in Schiffdorf zu nennen, ebenso wie der Windpark in Schiffdorf. Außerdem gehen 
Beeinträchtigungen von Freizeit- und Erholungsanlagen in Spaden, Wehden und nahe Fried-
heim sowie von Sportboothäfen aus.17 

2.3 Demografische Entwicklung 

In der Gemeinde Schiffdorf leben Mitte des Jahres 2017 insgesamt 14.510 Einwohner (Stich-
tag 30.06.2016). Davon leben 4.642 Einwohner in der Ortschaft Spaden, 3.388 in Schiffdorf 
und 2.204 Einwohner in Wehdel. Die Ortschaft Sellstedt zählt 1.881 Einwohner, während in 
Geestenseth 1.005 Einwohner leben. 685 Einwohner werden in der Ortschaft Bramel erfasst, 
in Wehden sind es 590 Einwohner und die Ortschaft Laven zählt 115 Einwohner. Für die ge-

 
15 LRP 2000i 
16 LRP 2000j 
17 LRP 2000k 
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samte Gemeinde Schiffdorf ergibt sich bei einer Fläche von ca. 113,55 km2 eine Bevölkerungs-
dichte von ca. 128 Einwohnern je km2. Mit 422 Einwohnern je Quadratkilometer ist Spaden die 
am dichtesten bevölkerte Ortschaft, gefolgt von Schiffdorf mit 258 Einwohnern je Quadratkilo-
meter. Laven zählt die geringste Bevölkerungsdichte, dort leben 27 Einwohner je Quadratkilo-
meter.18 

Das Durchschnittsalter in Schiffdorf beträgt im Jahr 2015 ca. 45,7 Jahren und liegt damit unter 
dem Wert von 46,1 Jahren für den Landkreis Cuxhaven und über dem Durchschnittsalter in 
Niedersachsen (44,3 Jahre).19 

Laut der Bertelsmann Stiftung zählt die Gemeinde Schiffdorf zum Demografietyp 1 ĂStabile 
ländliche Städte und Gemeindenñ. Dieser ist durch Wohngegenden, Einfamilienhªuser und 
eine geringe Dichte geprägt. Vor allem junge Familien wandern zu und sorgen so für eine 
stabile Einwohnerzahl. Die Einkommenssituation ist als solide zu beschreiben, während die 
Bedeutung als Arbeitsort gering ist und somit eine hohe Auspendlerzahl zu verzeichnen ist.20 

 

 

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung von 1974 bis 2016, eigene Darstellung nach LSN-Online 2016: Ta-
belle Z100001G (Auszug) 

 

Die Bevölkerung der Gemeinde Schiffdorf wuchs in den 1990er Jahren stetig an. Ab 2000 
stagniert die Bevölkerungszahl bzw. nimmt in manchen Jahren bereits ab. Obwohl die wirt-
schaftliche Lage des nachbarschaftlichen Oberzentrums Bremerhaven, vor allem in den 
1990er Jahren sehr schlecht war und die Arbeitslosenquote (22,3%) auf westdeutsche Re-
kordhöhen kletterte, konnte die angrenzende Gemeinde Schiffdorf in den 1990ern weiterhin 
an Bevölkerung gewinnen.  

Die Zunahme der Bevölkerung in den 1990er Jahren bis 2005 zeigt sich auch an der Bevölke-
rungsentwicklung in den Ortschaften seit der Eingemeindung im Jahr 1974. Die beiden an der 
Grenze zu Bremerhaven gelegenen Ortschaften Schiffdorf und Spaden haben besonders an 
Bevölkerung gewonnen. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf das gleichzeitige Zusammen-
wirken verschiedener Umstände wie die Ost-West-Wanderung nach der Vereinigung (Zuwan-
derung von Spätaussiedlern), die Neubautätigkeit der geburtenstarken Jahrgªnge (ĂBabyboo-
merñ), die Eigenheimfºrderung des Bundes und die Suburbanisierung als anhaltender Trend. 
Auch Sellstedt und Wehdel haben etwas stärker an Bevölkerung gewonnen. Dies kann auf die 

 
18 Gemeinde Schiffdorf 2016 
19 LSN-Online 2015 
20 Bertelsmann Stiftung 2016a 
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vorhandenen Bahnhaltepunkte und die dadurch gesicherte ÖPNV-Verbindung nach Bremer-
haven und Richtung Hamburg zurückgeführt werden.21 

 

 

Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung der Ortschaften, eigene Darstellung nach Zahlen der Gemeinde 

2.3.1 Trend der Bevölkerungsentwicklung 

Die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung wird unterschiedlich erwartet, die Prognosen wei-
chen voneinander ab. Im Folgenden werden die aktuell vorliegenden Prognosen kurz skizziert.  

Die Bertelsmann Stiftung prognostiziert für die Gemeinde Schiffdorf im Zeitraum von 2012 bis 
2020 eine Zunahme der Bevölkerungszahl von 0,8%. Von 2012 bis 2025 wird eine Zunahme 
von 0,4% erwartet. Die Prognose für den Zeitraum von 2012 bis 2030 geht von einem Rück-
gang um 0,5% aus.22 

Von der NBank wird die Bevölkerungsentwicklung für den Zeitraum von 2015 bis 2020 mit ca. 
+2% angegeben, für 2015 bis 2025 wird eine Zunahme von rund 3% erwartet. Anschließend 

sinken die prognostizierten Zahlen auf ca. 2% (2015-2030) und auf +-0% (2015-2035).23 

Die Prognose der PTV Group sieht einen Bevölkerungsrückgang von 4,0 % bis 2020 vor. Für 
den Zeitraum von 2015 bis 2025 wird ein Rückgang um 5,5 % erwartet, zwischen 2015 und 
2030 prognostiziert wird ein Rückgang von 7,8 % prognostiziert.24 

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) hat 2019 eine aktuelle kleinräumige Bevöl-
kerungsvorausberechnung auf Basis des Jahres 2017 veröffentlicht, die die Entwicklung der 
Gemeinden in Niedersachsen bis zum Jahr 2027 prognostiziert. Demnach wird für Schiffdorf 
bis zum Jahr 2022 eine Zunahme der Bevölkerung um +3%, bis zum Jahr 2027 um +6% er-

wartet.25 

  

 
21 vgl. Gemeinde Schiffdorf 2014, S.17 
22 Bertelsmann Stiftung 2016c 
23 vgl. NBank 2017a 
24 vgl. PTV Group / EBP 
25 LSN 2019 
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Quelle 
NBank26 

Bertelsmann 
Stiftung 

PTV Group LSN 

Basisjahr 2015: 14.095 2012: 13.740 2015: 13.890 2017: 14.182 

Prognosejahre 2020: 14.447  

(+2,5%) 

2020: 13.840  

(+0,7%) 

2020: 13.339  

(-4%) 

2022: 14.620  

(+3%) 

2025: 14.518  

(+3%) 

2025: 13.790  

(+0,4%)  

2025: 13.133 

(-5,5%) 

2027: 15.058  

(+6%) 

2030: 14.377  

(+2%) 

2030: 13.660  

(-0,6%) 

2030: 12.815  

(-7,8%) 
- 

2035: 14.095  

(+-0%) 
- - - 

Tabelle 1: Prognosen der Bevölkerungsentwicklung für die Gemeinde Schiffdorf 

Nach dem vorliegenden und herangezogenen Material zur Entwicklung der Bevölkerung wird 
sich die Bevölkerungsentwicklung ins Jahr 2030 zwischen einem Zuwachs von rd. 2% und 
einer Abnahme von bis zu 7,8% bewegen. Ins Jahr 2027 wird die Bevölkerung jedoch zunächst 
um rd. 6% zunehmen. Die weitere Betrachtung erfolgt auf der Grundlage des Landesamts 
für Statistik Niedersachsen, da diese Prognose die derzeitige und absehbare Entwicklung 
am besten wiedergibt.  Diese Perspektive erscheint aus Sicht der Gemeinde Schiffdorf als 
Grundlage geeignet, um dem Planungsziel, eine nachhaltige Flächenvorsorge für die künftige 

wohnbauliche Entwicklung zu betreiben, hinreichend Rechnung tragen zu können.  

2.3.2 Trend der Altersverteilung 

Für die Prognose einer zukünftigen Altersverteilung betrachtet das Landesamt für Statistik 
Niedersachsen zwei Zeithorizonte und gibt für diese die Entwicklung von sechs Alterskohorten 
an.  

Ausgehend von dem Jahr 2017 wird bis zum Jahr 2027 insgesamt mit einer Zunahme von 
rund 6 % aller Altersgruppen gerechnet. Diese positive Entwicklung findet sich in allen Al-
terskohorten wieder, lediglich für die Altersgruppen der 15- bis 25-Jährigen und der 45- bis 65-
Jährigen wird ein Rückgang prognostiziert. Die Anzahl der 15- bis 25-Jährigen wird voraus-
sichtlich von 1353 im Jahr 2017 auf 1151 im Jahr 2027 sinken, sodass sich eine Abnahme von 
rund 15 % vollzieht. Die Entwicklung der 45- bis 65-Jährigen weist ähnliche Werte auf; hier 
wird von einem Rückgang von rund 17 % bis 2027 im Vergleich zu 2017 ausgegangen.  

Die Entwicklung der zunehmenden Altersgruppen stellt sich wie folgt dar: 2017 zählte die Al-
terskohorte der 0- bis 5-Jährigen noch 688 EinwohnerInnen. Bis 2022 sieht die Vorausschät-
zung einen Anstieg auf 715 vor, der bis 2027 konstant bleibt. Somit ergibt sich für diese Al-
tersgruppe ein Anstieg von 2017 zu 2027 um rund 4 %. Noch deutlichere Zunahmen werden 
voraussichtlich die Altersgruppen der 5- bis 15-Jährigen und der 25- bis 45-Jährigen und älter 
erfahren. Bis 2022 wird bei beiden Kohorten jeweils von einem Anstieg um rund 12 % im Ver-
gleich zu 2017 ausgegangen, bis 2027 wird dieser Anstieg im Vergleich zu 2017 mit rund 22 % 
noch einmal höher ausfallen. Die prognostizierte Entwicklung der 65- Jährigen und Älteren 
sieht ähnlich aus. Bis 2022 geht das LSN von einem Anstieg um rund 10 % aus, bis 2027 sind 

es rund 25 % im Vergleich zu 2017.  

Insgesamt wird deutlich, dass in der Gemeinde Schiffdorf hinsichtlich der Altersverteilung vo-
raussichtlich verschiedene Entwicklungen eintreten werden. Während ein Großteil der Al-
terskohorten wächst, erfahren sowohl die jüngere Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen als 

 
26 Diese Prozentzahlen sind mit einer gewissen Unschärfe behaftet, da die Werte der NBank lediglich im Diagramm 

vorliegen und keine absoluten Zahlen ablesbar sind. 
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auch die ältere Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen einen Rückgang. Dieser gegensätzliche 
Trend ist bei der Planung der zukünftigen Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. 

 

Abbildung 5: Einwohnerentwicklung in Schiffdorf nach Altersgruppen (Index 2017 = 100), eigene Darstel-
lung nach Landesamt für Statistik Niedersachsen (2019): Kleinräumige Bevölkerungsvorausberech-
nung für die Jahre 2022 und 2027.  

2.3.3 Trend der Haushaltsentwicklung 

Für den Wohnungsbau und die konkrete Bedarfsermittlung ist die Anzahl der Haushalte ent-
scheidend. Diese ist trotz Rückgang der Bevölkerungszahlen steigend. Gründe hierfür liegen 
in der demografischen Entwicklung, verlängerten Ausbildungszeiten und der Verschiebung der 
Familiengründung zu späteren Zeitpunkten.  

Im Jahr 2016 leben in 6.430 Wohnungen 14.510 Einwohner, woraus sich eine durchschnittli-
che Haushaltsgröße von 2,26 Personen ergibt.27 Auch in der Gemeinde Schiffdorf wird eine 
leichte Zunahme der Anzahl der Haushalte im einstelligen Prozentbereich, zwischen einem 
und drei Prozent, erwartet.28 Von 2015 bis 2030 steigt der Anteil der Haushalte mit zwei Per-
sonen von 42% auf 44% an allen Haushalten an, Rückgänge verzeichnen größere Haushalte 
mit vier, sowie mit fünf und mehr Personen. Der Anteil der ĂSingle-Haushalteñ liegt im Jahr 
2035 bei 29% aller.  

Insgesamt lässt sich dennoch eine sinkende Haushaltsgröße (Personenanzahl pro Haushalt) 
bei einer Zunahme der Anzahl der Haushalte feststellen.  

  

 
27 LSN-Online 2019 
28 NBank 2017c, S. 29 
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2.3.4 Wohnungsbestand und Entwicklung der Bautätigkeit 

Insgesamt sind in Schiffdorf im Jahr 2016 4.631 Wohngebäude im Bestand verzeichnet. Diese 
Wohngebäude beinhalten 6.430 Wohnungen, wobei rund 80% der Gebäude mit nur einer 
Wohnung ausgestattet sind. 619 Gebäude enthalten zwei Wohnungen, während 332 Gebäude 
drei und mehr Wohnungen innehaben. 159 weitere Wohnungen sind in Nichtwohngebäuden 
zu finden.29 

Die Baufertigstellungen in der Gemeinde ï sowohl für Wohn- und Nichtwohngebäude als auch 
für Baumaßnahmen im Bestand - erfuhren zu Beginn der 2000er Jahre einen deutlichen Rück-
gang. Im Jahr 2000 erfolgte nach Jahren mit rund 115 Baufertigstellungen pro Jahr ein über-
durchschnittliches Hoch, das in dieser Ausprägung nicht wieder erreicht wurde. Seitdem be-
findet sich die Anzahl bis auf die Jahre 2002 und 2004 im zweistelligen Bereich. Zwischen 
2005 und 2010 ist ein weiterer Rückgang der Fertigstellungen zu verzeichnen, der den Tief-
punkt im Jahr 2009 aufweist. Grundlegend hierfür ist die Finanzkrise anzuführen. Anschlie-
ßend schwanken die Zahlen zwischen rund 40 und 70 Fertigstellungen. Im Jahr 2016 lag die 
Anzahl bei 73, sodass im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 26 Baufertigstellungen kon-

statiert werden kann.  

 
Abbildung 6: Baufertigstellung insgesamt, eigene Darstellung nach LSN-Online 2016b: Tabelle K8100102 

Anhand einer Betrachtung der Baufertigstellungen im Wohnbausektor ist erkennbar, dass der 
Großteil der Baufertigstellungen im Bereich der Wohngebäude stattfindet. Auch hier ist ein 
ähnlicher Verlauf mit einer Abnahme in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre zu verzeichnen. 
Seit 2011 schwanken die Zahlen, weisen jedoch zuletzt ein Anstieg um 20 Fertigstellungen im 

Jahr 2016 gegenüber 2015 auf.  

 
29 LSN-Online 2019 
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Abbildung 7: Baufertigstellung Wohngebäude, eigene Darstellung nach LSN-Online 2016b: Tabelle 
K8100102 

2.3.5 Bedarfsabschätzung Wohnbauland 

Die zukünftige Entwicklung der Nachfrage von Wohnbauland wird langfristig im Wesentlichen 
bestimmt durch 

¶ die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung, 

¶ die Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsgröße sowie steigende Anzahl der 
Haushalte, 

¶ die zeitgleiche tendenzielle Zunahme der Wohnfläche pro Person, 

¶ die durchschnittliche Grundstücksgröße und 

¶ durch die Vorgaben des Landkreises (RROP). 

Dabei finden qualitative Aspekte der Nachfrage auf Ebene des FNPs keine Berücksichtigung. 
Daraus ergibt sich, dass die Entwicklung der Bevölkerung und der Haushalte als Grundlage 

für Aussagen zur Abschätzung des Bedarfes für Wohnbauland dient. 

¶ Bis 2022 wird nach der Prognose des LSN zur Bevölkerungsentwicklung für die Ge-
meinde Schiffdorf zunächst eine Entwicklung von +3% erwartet.  

¶ Bis 2027 wird nach der Prognose des LSN zur Bevölkerungsentwicklung die Gemeinde 
Schiffdorf anschließend eine Entwicklung von +6% erleben.  

Für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung wird auf Basis aktueller Meldedaten der Zeit-
horizont bis 2027 angesetzt. Die Bedarfsermittlung an Wohnbauland wird hingegen für die 
Perspektive bis 2030 um drei Jahre hochgerechnet, da der bis dahin maximal zu erwartende 
Baulandbedarf in Schiffdorf erfüllt werden muss, auch wenn der Bedarf in den Folgejahren ï 
beginnend - nach 2027 vermutlich stagnieren bzw. sich verringern wird.  

Zur Berechnung der Wohnfläche pro Person sind ebenfalls unterschiedliche Ansätze aufge-
kommen. So gibt das Statistische Bundesamt für das Jahr 2012 eine Wohnfläche von 
46,2 m2/Person an, deren Grundlage der Wohnungsbestand in Deutschland ist.30 Das Landes-
amt für Statistik Niedersachsen konstatiert für das Jahr 2012 eine Gesamtfläche der Wohnge-
bäude in der Gemeinde Schiffdorf von 717.760 m2, woraus sich in Kombination mit der Ein-
wohnerzahl eine Wohnfläche pro Person in Höhe von 52,28 m2 ergibt. Aufgrund der konkreten 
Angabe zur Gemeinde Schiffdorf wird im Folgenden der Wert des Landesamts für Statistik 

 
30 Statistisches Bundesamt 2018 
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Niedersachsen verwendet. Für die Berechnung wird außerdem eine Erhöhung der Wohnflä-
che auf 53 m2 im Jahr 2025 und auf 55 m2 im Jahr 2030 angenommen.31 

Dem vereinfachten Rechenmodell liegt ein Durchschnittswert der geplanten Bebauungs-
dichte zu Grunde, der für die Ortschaften Schiffdorf und Spaden dem Durchschnitt des Land-
kreises mit 14 WE/Hektar (ca. 715 m²/WE Bruttobauland32) entspricht.33 Dies entspricht der 
Lage dieser Ortschaften zwischen ländlichem Raum und dem verdichteten Siedlungsbereichs 
der Seestadt Bremerhaven. Den ¿brigen Ortschaften Schiffdorfsó wird aufgrund ihrer lªndli-
chen Prägung ein geringerer Wert von rd. 12 WE/Hektar (ca. 840 m²/WE Bruttobauland) zu-
geordnet. 

Der Landkreis Cuxhaven stellt im RROP 2012 zur Entwicklung der Siedlungs- und Versor-
gungsstruktur des Landkreises Cuxhaven verschiedenen Gemeindetypen je nach Einwohner-
zahl einen bestimmten Entwicklungshorizont in Aussicht. Bei Orten des Typ 1 sind 
3,5 Wohneinheiten pro Jahr pro 1.000 Einwohner vorgesehen, da sie aufgrund ihrer vor-
handenen Infrastruktur, Einwohnerzahl und der zu erwartenden demografischen Entwicklung 

langfristig positiver zu beurteilen sind. Dies trifft auf die Ortschaft Spaden zu.  

Bei Typ 2 werden 1,5 Wohneinheiten pro Jahr pro 1.000 Einwohner vorgesehen.34 Dies 
trifft auf alle übrigen Ortschaften zu. Für Wehdel, Sellstedt und Geestenseth wurde jedoch 
aufgrund der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen wie z.B. dem vorhandenen Bahnan-
schluss und der Einwohnerzahl eine Anpassung auf 2,0 Wohneinheiten pro Jahr pro 
1.000 Einwohner vorgenommen.  

Die Ortschaft Schiffdorf ist gemäß RROP 2012 als Grundzentrum mit den Schwerpunktaufga-
ben Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten ausgewiesen. Um dieser Auf-
gabe nachzukommen, dürfen in der Ortschaft auch über den Wohneinheitenfaktor und den 
daraus resultierenden Bedarf hinaus neue Bauflächen ausgewiesen werden.  

Die Bedarfsabschätzung des Wohnbaulands wird aufgrund der unterschiedlichen Einwohner-
zahlen der einzelnen Ortschaften ortschaftsweise vorgenommen.  

  

 
31 LBS 2009, S.8 
32 Als Bruttobauland wird die Summe aller Baugrundstücke einschließlich der zugehörigen Grün-, Verkehrs- und 
Wasserflächen innerhalb eines zur Bebauung vorgesehenen oder bereits bebauten Gebiets verstanden. 
33 vgl. NBank 2017a, S. 5 
34 vgl. RROP 2012, Begründung Kap. 2.1 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfl%C3%A4che
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Auf Grundlage des vom LSN prognostizierten Bevölkerungsanstiegs um 6,0 % ergibt sich hier-
für folgender Wohnbaulandbedarf nach Ortschaften bis zum Jahr 2030: 

 

Ortschaft 
Einwohner 

2017 * 
Einwohner 

2027 ** 
WE- 

Faktor *** 

WE (ca.) / 
Jahr / Tsd. 

EW * 

Wohnbau-
fläche / 

Jahr  
(ha BBL) 

**** 

Bedarf an 
WE (ca.) 
bis 2030 

***** 

Wohnbau-
landbe-
darf (ha 
BBL) bis 
2030 ***** 

Spaden  4.642 4.921 3,5 17 1,23 224 16,01 

Schiffdorf 3.388 3.591 - - - - - 

Wehdel 2.204 2.336 2,0 5 0,39 61 5,10 

Sellstedt 1.881 1.994 2,0 4 0,33 52 4,35 

Geesten-
seth 

.1005 1.065 2,0 2 0,18 28 2,33 

Bramel 685 726 1,5 1 0,09 14 1,19 

Wehden 590 625 1,5 1 0,08 12 1,02 

Laven 115 122 1,5 0 0,02 2 0,20 

Gesamt 14.510 15.381   30 2,32 393 30,20 

* Zahlen des Meldeamtes der Gemeinde Schiffdorf 

** Annahme eines Bevölkerungsanstiegs um 6% bis 2027 nach Prognose LSN 

*** in Anlehnung an RROP 2012, WE-Faktor für Wehdel, Sellstedt und Geestenseth wurde erhöht 

**** bei einer durchschnittlichen Bruttobaulandfläche (BBL) von 715 m² pro Wohneinheit für Spaden und 
840 m² pro Wohneinheit für die übrigen Ortschaften 

***** Hochrechnung des Bedarfs um drei Jahre bis zur Perspektive 2030 

Tabelle 2: Bedarfsabschätzung Wohnbauland bis 2030 bei Bevölkerungsanstieg um 6 % bis 2027 

Insgesamt ergibt sich ein Wohnbaulandbedarf von 393 Wohneinheiten bis 2030. Dies ent-
spricht einer Flächeninanspruchnahme von ca. 30,2 ha Bruttobauland bis zum Jahr 2030.  

Bei dieser Hochrechnung wird keine Unterscheidung zwischen Ein-, Zwei- und Mehrfamilien-
häusern getroffen. Für den Baulandbedarf oder die Flächeninanspruchnahme sind zudem 
ebenso Abgänge vom Wohnungsmarkt, Leerstand, Flächenreserven auf bestehenden Grund-
stücken, Verfügbarkeit von Grundstücken und Umbaupotenziale im Bestand wichtige Größen.  

Die flächige Entwicklung und die zugrunde liegenden Faktoren unterliegen jedoch auch politi-
schen Entscheidungen zur künftigen Gestalt der Gemeinde. Gesellschaftliche Trends (Le-
bensstil, Mobilität) und die (gewünschte) Art der Nachfrage (Preis, Größe, Lage, Typ, Zielgrup-
pen) sollten in die weiteren Überlegungen zur Entwicklung der Gemeinde mit einbezogen wer-

den.  
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2.3.6 Baulandreserven, Baulücken und untergenutzte Flächen 

Dem Bedarf an Wohnbauland stehen die vorhandenen Baulandreserven sowie die vorhande-
nen Potenziale der Innenentwicklung in den Ortschaften der Gemeinde Schiffdorf gegenüber. 

Eine flächenhafte Ermittlung der bestehenden Potenziale im Innen- und Außenbereich, insbe-
sondere der Reserven für die wohnbauliche Entwicklung, ist mit Hilfe des Baulückenkatasters 
der Gemeinde Schiffdorf für einige Ortschaften, bereits von der Gemeinde erfolgter Untersu-
chungen sowie einer Erhebung der Potenziale (Vor-Ort-Kartierung) durch das Planungsbüro 

vorgenommen worden. 

Betrachtet wurden zum einen die vorhandenen ĂBaulandreservenñ. Dies sind solche Flächen 
im Innen- oder Außenbereich, die im wirksamen Flächennutzungsplan bereits dargestellt sind, 
jedoch bislang nicht entwickelt oder realisiert wurden. Im Einzelnen sind dies: 

¶ Baulandreserven in Wohnbauflächen 

¶ Baulandreserven in gemischten Bauflächen 

¶ Baulandreserven in gewerblichen Bauflächen 

Innerhalb dieser Flächen kann sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben entwe-
der nach § 30 BauGB35 richten, wenn die Baulandreserve bereits durch einen rechtskräftigen 
und qualifizierten Bebauungsplan überplant wurde. Oder sie richtet sich grundsätzlich nach 
§ 35 BauGB36, wenn die Baulandreserve im Außenbereich liegt und noch kein Bebauungsplan 

aufgestellt wurde. 

Zum anderen wurden Baulücken und untergenutzte Flächen im Innenbereich erhoben, im Ein-
zelnen: 

¶ Baulücken / untergenutzte Flächen in Wohnbauflächen 

¶ Baulücken / untergenutzte Flächen in gemischten Bauflächen 

¶ Baulücken / untergenutzte Flächen in gewerblichen Bauflächen 

Als ĂBaul¿ckenñ werden hier einzelne, innerºrtliche, unbebaute Baugrundst¿cke bezeichnet. 
Typischerweise können dies z.B. noch freie Bauplätze in einem entstehenden Wohngebiet, 

Brachen, Wiesen oder sonstige nicht baulich genutzte Grundstücke im Ort sein. 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben in Baulücken kann sich entweder nach den 
Festsetzungen des (qualifizierten) Bebauungsplans richten, wenn die Baulücke innerhalb des 
Geltungsbereichs eines solchen liegt. Oder sie richtet sich nach § 34 BauGB37, wenn die Bau-

lücke dem unbeplanten Innenbereich zugeordnet werden kann. 

Als Ăuntergenutzte Flªchenñ wurden solche Bereiche aufgenommen, die im weitesten Sinne 
Potenzial- bzw. Entwicklungsflächen innerhalb der Ortslage darstellen und sich grundsätzlich 
zur Innenentwicklung und Nachverdichtung eignen. Sie umfassen potenziell mehr als ein Bau-
grundstück und können typischerweise im Bestand Grünland- oder Ackerflächen, aber auch 
Brachen sein.  

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben in untergenutzten Flächen bemisst sich je 
nach Einzelfallbetrachtung nach §§ 30, 34 oder 35 BauGB. 

Bei der durchgeführten, rein flächenhaften Erhebung wurden weitere Potenziale im Bestand 
wie Leerstände bzw. Immobilien am Markt, (zukünftig) leerfallende Hofstellen oder Gewerbei-
mmobilien und der Generationenwechsel im Bestand nicht näher betrachtet. Ebenso ist anzu-
merken, dass das Baulückenkataster der Gemeinde Schiffdorf nicht flächen-deckend ist und 
nur für die Ortschaften Schiffdorf und aktuell auch für Wehdel Aussagen zur Revitalisierung 
von Baulücken getroffen werden können. Erkennbar ist jedoch an diesen beiden Beispielen, 

 
35 Als § 30-Bereich zählen solche Bereiche, die durch einen qualifizierten Bebauungsplan überplant sind und in 

denen sich die Zulässigkeit von Vorhaben entsprechend nach den Festsetzungen des Bebauungsplans richtet. 
36 Als § 35-Bereich zählen die Bereiche außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile; hier sind - solange 

kein Bebauungsplan aufgestellt wird - grundsätzlich nur sog. privilegierte Vorhaben nach § 35 BauGB zulässig, 
soweit sie der Flächennutzungsplan-Darstellung nicht widersprechen. 

37 Als § 34-Bereich zªhlen solche Bereiche, die den Ăim Zusammenhang bebauten Ortsteilenñ, also dem unbeplan-
ten Innenbereich, zugerechnet werden können und in denen sich die Zulässigkeit von Vorhaben grundsätzlich 
nach § 34 BauGB bemisst. 
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dass die zur Verfügungstellung von Baulücken durch die Eigentümer eher zurückhaltend be-
trachtet wird, so dass im Allgemeinen davon ausgegangen werden muss, dass Baulücken für 

eine städtebaulich wünschenswerte Nachverdichtung nicht zur Verfügung stehen. 

 

Ortschaft Baulandreserven (ca. in ha)* Baulücken (ca. in Anzahl / ha) 

Spaden 2,75 (W) 21 (W) 2,38 (W) 

1,57 (M) 2 (M) 0,26 (M) 

- - - 

Schiffdorf 18,70 (W) 18 (W) 1,76 (W) 

- - - 

27,90 (G) - - 

Wehdel 4,40 (W) 28 (W) 4,15 (W) 

3,67 (M) 23 (M) 2,88 (M) 

- - - 

Sellstedt 2,82 (W) 13 (W) 1,19 (W) 

1,60 (M) 5 (M) 1,17 (M) 

2,00 (G) - - 

Geestenseth 1,99 (W) 5 (W) 0,53 (W) 

6,27 (M) 2 (M) 0,28 (M) 

3,94 (G) - - 

Bramel 8,70 (W) 1 (W) 0,07 (W) 

- - - 

- - - 

Wehden - 4 (W) 0,49 (W) 

- - - 

6,78 (G) - - 

Laven - - - 

- - - 

- - - 

Summe 39,36 (W) 

13,11 (M) 

40,62 (G) 

90 (W) 

32 (M) 

- 

9,31 (W) 

5,85 (M) 

- 

Gesamt 93,09 122 15,16 

* W = in Wohnbauflächen, M = in gemischte Bauflächen, G = in gewerbliche Bauflächen 

Tabelle 3: Zusammenfassung Potenziale im Bestand aufgegliedert nach Ortschaft; eigene Erhebung 

 

Die Baulücken und Baulandreserven sind in den Themenkarten, die der Begründung anhän-
gen, ortschaftweise dargestellt.  

Es ergeben sich rd. 48,7 ha Wohnbauland aus Reserveflächen und Baulücken. Zusätzlich 
sind im Bestand der gemischten Bauflächen noch insgesamt rd. 19,0 ha Reserveflächen und 
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Baulücken vorhanden, die zu 40% auf den Wohnbaulandbedarf angerechnet werden.  

Bei diesen Zahlen handelt es sich um das theoretische Maximum, das unter Einbeziehung 
aller festgestellten Umbaumöglichkeiten im Bestand umsetzbar wäre. Es ist grundsätzlich nicht 
davon auszugehen, dass all diese Möglichkeiten seitens der Eigentümer auch tatsächlich zur 
Verfügung gestellt werden.38 Von Seiten des Landkreises Cuxhaven sind Baulücken und Bau-
landreserven jedoch nur dann nicht zu berücksichtigen, wenn die Bebaubarkeit auf Grund von 
objektiven Kriterien (Immissionsschutzkonflikte, Bodenverhältnisse, o.ä.) nicht gegeben ist. So 
wurden u.a. die noch aktiven landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung kartiert und die ent-
sprechenden Schutzradien nach GIRL angewandt. Die Standorte dieser Betriebe sind den 
Unterlagen zur Eignungsflächenanalyse ĂGewerbliche Intensivtierhaltungñ zu entnehmen. Flä-
chenverfügbarkeiten oder Eigentumsverhältnisse wurden bei der Betrachtung nicht berück-
sichtigt.  

Zum Vergleich: Die NBank gibt die Baulandreserven und die Reichweite der Baulandreserven 
als Reservedichte in Höhe von 23 ha je Einwohner oder 36 WE je 1.000 Einwohner an.39 
Rechnerisch reichen diese Baulandreserven bis 2035 aus, falls sich die Haushaltszahl wie 
prognostiziert entwickeln. 

2.3.7 Zurückgenommene Darstellungen von Baulandreserven und Flächenum-
wandlungen 

Die Wohnbaulandreserven, die derzeit noch zur Verfügung stehen, wurden auf ihre Reali-
sierbarkeit (Flächenverfügbarkeit, Immissionskonflikte, Erschließung, etc.) überprüft. Aus die-
ser Prüfung ergibt sich, dass in den Ortschaften Schiffdorf, Sellstedt, Bramel und Wehdel der-
zeit als Wohnbauflächen dargestellte Flächen in der Neudarstellung zurückgenommen 
werden, da ihre Realisierbarkeit mittelfristig nicht gegeben ist (siehe auch: Themenkarten 
Baulücken, Baulandreserven, zurückgenommene Darstellungen, Flächenumwandlung im An-
hang der Begründung). Durch die Rücknahme dieser Wohnbauflächen (insgesamt rd. 15,8 ha) 
reduziert sich die Gesamtreservefläche von rd. 48,7 ha auf 32,9 ha.  

 

Ortschaft 
Zurückgenommene Baulandreserven (W) 

(ca. in ha) 

Schiffdorf 3,7 

Sellstedt 2,6 

Bramel 6,0 

Wehdel 3,5 

Summe 15,8 

Tabelle 4: Zusammenfassung zurückgenommene Darstellungen von Wohnbauflächen 

Die zurückgenommenen Darstellungen von Wohnbauflächen werden bei der Berechnung des 

zusätzlichen Wohnbaulandbedarfs entsprechend berücksichtigt.  

  

 
38 Eine Erhebung in der Samtgemeinde Horneburg (Landkreis Stade) ergab, dass dort nur ca. 8% der vorhandenen 

Baulücken tatsächlich am Markt waren. 
39 vgl. NBank 2017a, S. 5 
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Flächenumwandlungen 

Entsprechend des tatsächlichen Bestandes werden in den Ortschaften Flächen in ihrer Art der 
baulichen Nutzung verändert; z.B. werden gemischte Bauflächen in Wohnbauflächen umge-
wandelt. Durch diese Umwandlungen soll die wohnbaulich-strukturelle Entwicklung der Ge-
meinde, wie sie in der strategischen Entwicklungsplanung Schiffdorf 2030 vorgeschlagen wird, 
planerisch vorangetrieben werden. Die bisher weitestgehend als gemischte Bauflächen aus-
gewiesenen kleineren Ortschaften sollen sich künftig durch einen gemischt genutzten Kernbe-
reich auszeichnen, der umgeben von Wohnbauflächen die Ortschaft bildet. Zudem überwiegt 
in vielen gemischten Bauflächen der Anteil an Wohnnutzungen, sodass das gebietstypische 
Mischverhältnis von Wohnen und Gewerbe oft faktisch nicht mehr vorhanden ist. Die Umwand-
lung von gemischten Bauflächen in Wohnbauflächen erfolgt dort, wo das mischgebietstypische 
Verhältnis von 50% Wohnen und 50% gewerblichen Nutzungen nicht mehr vorhandenen ist. 
Damit werden ĂEtikettenschwindelñ innerhalb bereits bebauter Flªchen in den Ortslagen ver-
mieden. Hinsichtlich des überwiegenden Teils der bestandsorientiert und entsprechend dem 
wirksamen Flächennutzungsplan getroffenen Darstellungen werden Veränderungen des be-
stehenden Gebietscharakters an Standorten vorhandener Handwerksbetriebe durch den Flä-
chennutzungsplan erkennbar nicht vorbereitet. Auch innerhalb von Wohnbauflächen sind nicht 
störende Gewerbebetriebe, Läden, Gastronomie sowie Dienstleistungsbetriebe allgemein zu-

lässig, sodass bestehende und künftig anzusiedelnde Betriebe hier zulässig sein. 

Diese Änderungen sind für jede Ortschaft im Detail den angefügten Themenkarten zu entneh-
men. 

2.3.8 Zusätzlicher Bedarf Wohnbauland 

Betrachtet man die Prognosen, Bedarfsermittlung sowie die Potenziale im Bestand, so lässt 

sich zusammenfassend Folgendes feststellen:  

Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Schiffdorf wird nach Angaben des Landesam-
tes für Statistik Niedersachen (LSN) positiv verlaufen und voraussichtlich um 6% bis 2027 
ansteigen. Der auf dieser Berechnungsgrundlage ermittelte Bedarf an Wohnungen bis 2030 
wird ï unter Berücksichtigung einer kleiner werdenden Haushaltsgröße und einer steigenden 
Wohnfläche pro Person ï auf dieser Grundlage bei ca. 393 Wohnungen liegen. Bei einer 
durchschnittlichen Flächeninanspruchnahme von 715 m² bzw. 840 m² Bruttobauland je 
Wohneinheit liegt der Bedarf an Bruttobauland bis 2030 demnach bei ca. 30,2 ha. Bei dieser 
Rechnung bleibt die Ortschaft Schiffdorf unberücksichtigt, da dort der Bedarf gemäß RROP 
ohnehin überschritten werden darf. Betrachtet man die Wohnbauflächenpotenziale im Bestand 
(Baulücken und Baulandreserven), so reduziert sich der rechnerische Bedarf nach zusätzli-
chen Wohnbauland auf ca. 6,51 ha.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die festzustellende fehlende tatsächliche Flächenverfüg-
barkeit diesen prognostizierten Bedarf wieder in Frage stellt. In der weiteren Betrachtung kann 
also nur annäherungsweise bzw. rein rechnerisch der Neuausweisungsbedarf dargestellt wer-
den. Diese Prognoseunsicherheiten sind vorausschauend zu berücksichtigen und in die vor-
zunehmende Flächen-Neudarstellungen einzubeziehen. Dabei ist bereits an dieser Stelle da-
rauf hinzuweisen, dass sich erst auf der konkretisierenden Ebene der Bebauungsplanung die 
jeweils aktuell ergebenden Nutzungsausweisungen verbindlich darstellen lässt, so dass sich 
die regionalplanerisch vorgegebenen Typenzuweisungen der Ortschaften und die Eigenent-

wicklung erst dann konkret fassen lassen können (siehe Kap. 5 dieser Begründung). 
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Ortschaft 

Wohnbau-
landbedarf  
(ha BBL)  
bis 2030 

Flächenreser-
ven insgesamt 

(ha) 

Zurückgenom-
mene Bauland-
reserven (ha) 

Wohnbauflä-
chen-Reserve 
(ha) gesamt 

Zusätzlicher 
Bedarf Wohn-
bauland (ha) 

bis 2030 

Spaden  16,01 5,86 - 5,86 10,15 

Schiffdorf - - 3,7 - - 

Wehdel 5,10 10,41 3,49 6,92 -1,82 

Sellstedt 4,35 5,11 2,60 2,51 1,84 

Geestenseth 2,33 5,14 - 5,14 -2,81 

Bramel 1,19 8,77 6,0 2,77 -1,58 

Wehden 1,02 0,49 - 0,49 0,53 

Laven 0,20 0,00 - 0,00 0,20 

Gesamt 30,20 35,79 15,79 23,70 6,51 

Tabelle 5: Zusätzlicher Wohnbaulandbedarf bis 2030 

Der hier negativ dargestellte zusätzliche Wohnbaulandbedarf für die Ortschaften Wehdel, 
Geestenseth und Bramel ist in der Gesamtbetrachtung dahingehend zu bewerten, dass bei 
Aufstellung von konkreten Bebauungsplänen im Anschluss an die bestehende Siedlungs-
struktur diese der realen innerörtlichen Flächenverfügbarkeit gegenüberzustellen ist. Die Ge-
meinde wird daher für diese Ortschaften entsprechende Bauflächen weiterhin ausweisen 
(siehe Kap. 5 dieser Begründung). 

In Bramel und Geestenseth werden nur kleinräumige Ergänzungen zur Fassung der beste-
henden Siedlungskörper und bereits vorhandener Reserveflächen vorgenommen. In Wehdel 
ist auf Grund der fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten bei den bestehenden Reserveflächen 
eine entsprechende Neuausweisung vorgesehen.  

2.3.9 Fazit: Wohnbauflächenentwicklung 

Die demografische Entwicklung verlangt ein nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, 
das die sich ändernden Familienmodelle und ihre Ansprüche an Wohnen und Wohnumfeld 
erkennt. Eine alleinige Zielausrichtung auf den Zuzug junger Familien wird der demografischen 
Entwicklung nicht mehr gerecht. 

Ziel der Planung ist eine Stabilisierung für die verschiedenen Altersgruppen mit Konzentration 
auf Versorgungsangebote, Infrastruktur, Innenentwicklung, Revitalisierung und Nachverdich-
tung. 

Daher muss die Zielrichtung für die Wohnentwicklung auf zwei Standbeine gestellt werden: 
Einerseits müssen die Potenziale im Bestand ausgeschöpft, mithin auch Anreize zur Aus-
schöpfung der Bestandspotenziale durch geeignete Maßnahmen geschaffen werden. Dies 
kann nach Auffassung der Gemeinde nur mit geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und einer entsprechenden Förderkulisse für die Kommunen gelingen. Andererseits muss der 
Nachfrage an Baugrundstücken auch durch eine mit Augenmaß betriebene, bedarfsgerechte 

Erschließung von Neubaugebieten Rechnung getragen werden. 

In Bezug auf den Bestand ist es wichtig, vorausschauend die älteren Wohngebiete zu betrach-
ten, die im Zuge des Generationswechsels zunehmend Gefahr laufen, nur noch eingeschränkt 
genutzt zu werden. Hier drohen langfristig Vermarktungsprobleme, Wertverlust und Leerstand. 
Eine aufgrund sinkender Einwohnerdichte entstehende Unternutzung der leitungsgebundenen 
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Infrastruktur führt zu steigenden Kosten für Anlieger und macht den Wohnort weiter unattraktiv. 
Zur vorausschauenden Betrachtung dieser Gebiete (Monitoring) kann in Zukunft eine der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde entsprechende Beobachtung von Altersstruktur, Reserven und 
Baulücken sinnvoll sein, um Möglichkeiten für eine städtebauliche Neuordnung beurteilen zu 
können. 

Obgleich der Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung nach wie vor höchste 
Priorität darstellt, ist eine Nachverdichtung an dafür geeigneten Stellen innerhalb der Ortschaf-
ten und Ortskerne der Gemeinde Schiffdorf nur bedingt möglich. Einige Ortskerne sind vor-
nehmlich durch landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe geprägt. Gesichtspunkte des Im-
missionsschutzes, betriebliche Erweiterungsoptionen und Schutzradien stehen einer Nachver-
dichtung mit Wohnbaugrundstücken vielfach im Wege. Darüber hinaus ist auch der Erhalt in-
nerörtlicher Frei- und Grünflächen aus Gesichtspunkten der Wahrung des dörflich geprägten 
Ortsbildes unerlässlich. Es gilt somit, eine wohnbauliche Innenentwicklung unter Berücksich-
tigung der umliegenden Nutzungen/Möglichkeiten und in der Gesamtschau der jeweiligen ört-

lichen Entwicklung vorzunehmen.  

Insgesamt ist eine nachhaltige Verteilung der Wohnbauflächen im Sinne der Vorgaben des 
RROP anzustreben. Daraus ergeben sich folgende städtebauliche Leitlinien: 

¶ Konzentration auf die zentralen Orte (insbesondere Grundzentrum Schiffdorf) 

¶ Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

¶ Sicherung der Eigenentwicklung 

Mit Fokus auf das Grundzentrum Schiffdorf und die größte Ortschaft Spaden lassen sich er-
gänzend dazu folgende Entwicklungsziele formulieren, die sich bereits aus der strategischen 
Entwicklungsplanung "Schiffdorf 2030" ergeben: 

¶ Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung und Anpassung der Infrastruktur an die 
sich wandelnden Rahmenbedingungen 

¶ Sicherung der wohnungsnahen Grundversorgung mit Hilfe von Bauleitplanung und the-
menbezogenen Konzepten (z.B. Einzelhandelskonzepte) 

¶ Optimierung der Mobilität auch für Senioren durch Erhaltung und Ausbau eines quali-
tätsvollen ÖPNV 

¶ Bedarfsgerechte Entwicklung und Pflege des Wohnungsbestandes 

¶ Mobilisierung von Flächen für diversifizierte Angebote (auch zielgruppenorientiert, 
Mehrgenerationen, Senioren usw.), vor allem auch durch Innenentwicklung, Revitali-

sierung von Brachflächen, Nutzung von Nachverdichtungsmöglichkeiten. 

Für die Gemeinde Schiffdorf stellt sich im Sinne der Flächennutzung vornehmlich die Frage 
nach der Strategie der künftigen Wohnraumentwicklung. Grundlage für die Zielsetzungen der 
wohnbaulichen Entwicklung sind zum einen die Grundsätze der übergeordneten Planungen 
(Regionalplanung), zum anderen auch die Wohnraumnachfrage und räumliche Lage der ein-
zelnen Ortschaften innerhalb der Einheitsgemeinde. 

Im Zentrale-Orte-Konzept des Regionalen Rauordnungsprogramms wird Schiffdorf als einzi-
ges Grundzentrum in der Einheitsgemeinde festgelegt. In Schiffdorf liegt demnach der räumli-
che Schwerpunkt für die Wohnentwicklung. Die übrigen Ortschaften sind dem ländlichen 
Raum zugeordnet. Dort ist die Entwicklung gemäß RROP auf die Eigenentwicklung40 zu be-
schränken. In Spaden als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung sind 
zudem die nutzungsspezifischen Erholungsangebote zu sichern und weiterzuentwickeln.  

 
40 Eigenentwicklung: ĂAnsonsten hat sich die Siedlungsentwicklung grundsätzlich nur auf den Rahmen der soge-

nannten Eigenentwicklung bezogen zu vollziehen. Der Träger der Bauleitplanung legt in Abstimmung mit dem 
Landkreis als Träger der Regionalplanung den Umfang der Eigenentwicklung fest; hierbei sind insbesondere die 
demografische Entwicklung, die vorhandene Infrastruktur und Nachhaltigkeitsaspekte zu ber¿cksichtigen.ñ 
(RROP 2012: 8). 
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2.4 Wirtschaftliche Entwicklung 

Aufgrund der Nähe zum Hafen- und Logistikstandort Bremerhaven, das nach dem System der 
zentralen Orte als Oberzentrum eingestuft ist, fällt die wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinde 
Schiffdorf gering aus. Vielmehr profitiert Schiffdorf als Wohnstandort.  

Es wohnen 5.365 sozialversicherungspflichtig Beschäftige in der Gemeinde, von denen ledig-
lich 603 Personen in der Gemeinde arbeiten. 4.762 Arbeitnehmer pendeln über die Gemein-
degrenze hinaus, von denen 3.845 die Bundeslandgrenze überschreiten. Hier wird die enge 
Verbindung zu Bremerhaven und damit zum angrenzenden Bundesland deutlich. 1.967 Per-
sonen pendeln in die Gemeinde Schiffdorf, ein Großteil derer überquert ebenfalls die Grenze 
zwischen den Bundesländern. Trotzdem verzeichnet die Gemeinde ein negatives Pendler-
saldo.  

Aufgrund der Nähe zu Bremerhaven ist die Gemeinde Schiffdorf eine beliebte Wohnstätte. 
Dies wird auch am negativen Pendlersaldo deutlich. Die Zahl der Pendler über die Bundes-
landgrenze hinaus zeigt deutlich, wo die Bewohner Schiffdorfs ihre Arbeit aufsuchen, in Bre-
merhaven, im Bundesland Bremen. 

Die Pendlerzahl nach Bremerhaven hat aufgrund des wieder eingetretenen wirtschaftlichen 
Aufschwungs Bremerhavens in den letzten Jahren stetig zugenommen. Bremerhaven als Ar-
beitsmarktzentrum der Region hat wieder an Bedeutung gewonnen. Ca. 90% der Einpendler 
Bremerhavens kommen aus dem Landkreis Cuxhaven. Mehr als die Hälfte des Einpendler-
überschusses sind auf die direkt an Bremerhaven grenzenden Gemeinden Schiffdorf, Loxstedt 
und der Stadt Geestland/Langen zurückzuführen. Durch die Entwicklung der Windkraftbran-
che in Bremerhaven ist zusätzlich mit weiteren Arbeitsmarkteffekten zu rechnen, welches zu 
einem zusätzlichen Pendleraufkommen führen könnte.41 

 

 Beschäftigte 
am Arbeitsort 

Davon 
wohnen 
und ar-
beiten 
am Ort 

Davon Ein-
pendler 

Auspendler 
insgesamt 

Pendlersaldo 

Gemeinde Schiff-

dorf insgesamt 
2.570 603 1.967 4.762 -2.795 

Keine Gemeinde-

grenze überschrei-
ten 

603 603 - - - 

Gemeindegrenze 
überschreiten 

1.967 - 1.967 4.762 -2.795 

Kreisgrenze über-
schreiten 

1.152 - 1.152 4.199 -3.047 

Statistische Region 
überschreiten 

1.092 - 1.092 4.050 -2.958 

Bundeslandgrenze 
überschreiten 

1.053 - 1.053 3.845 -2.792 

Tabelle 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort und Pendler über verschie-
dene Grenzen nach LSN-Online, Tabelle P70I5105 42 

 

Die Beschäftigungsquote pendelte in den Jahren 2013 bis 2015 knapp unter 60%. Im ersten 
Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) liegt der Beschäftigungsanteil 2015 bei 2,9%, im 

 
41 vgl. Gewos 2012 
42 Die tatsächlichen Zahlen liegen über den angegebenen Werten, da die Sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten Beamte und Selbstständige nicht erfasst. 
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zweiten Sektor (Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Energie, Bau) bei 26% und im dritten Sek-
tor (Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Kredit, Dienstleistungen, Öffentliche Verwaltung, Sozia-

les, u.w.) liegt der Anteil bei 71,7%.43  

 

 
Abbildung 8: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte der Gemeinde Schiffdorf am Arbeitsort in Nieder-
sachsen, eigene Darstellung nach LSN-Online, Tabelle K70I5101. Stand 30.06.2016. 

 

Die Gewerbean- und -abmeldungen befinden sich überwiegend im höheren zweistelligen Be-
reich. Dabei überwiegt meist die Anzahl der Gewerbeanmeldungen. Trotzdem hat ein stetiger 

Rückgang der Anmeldungen stattgefunden. 

 

 

Abbildung 9: Gewerbean- und -abmeldungen in der Gemeinde Schiffdorf, eigene Darstellung nach LSN-
Online, Tabelle K7900099 

 
43 Bertelsmann Stiftung 2016b 
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Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Schiffdorf wird dominiert durch den Einzelhandel, der 
im Jahr 2009 30% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde umfasste. 
Ebenfalls überrepräsentiert waren das Baugewerbe mit 15% der Beschäftigten (Niedersach-
sen und Bremen: 6%) und das Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen mit 17,4% der Ar-
beitsplätze (Niedersachsen und Bremen: 13%). Alle anderen Sparten waren dagegen deutlich 
unterdurchschnittlich vertreten, insbesondere das sonstige Produzierende Gewerbe ohne das 
Ernährungsgewerbe, den Maschinenbau und das Baugewerbe (7% der Beschäftigten in 
Schiffdorf im Vergleich zu 19% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Niedersach-
sen und Bremen) und die Unternehmensdienstleistungen (3,6% der Beschäftigten in Schiffdorf 
im Vergleich zu 13% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Niedersachsen und Bre-

men).  

2.4.1 Gewerbeentwicklung 

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Bremerhaven und den Umlandgebieten hat sich in den 
letzten Jahren bedingt durch die Stagnation der Umschlagszahlen in den Überseehäfen, die 
Krise der Offshore Windenergie, den zunehmenden Protektionismus von Volkswirtschaften 

und damit dem weltweiten Rückgang des Warenaustausches reduziert.  

Gewerbe- und Industriefläche nehmen in der Gemeinde Schiffdorf derzeit rund 35 ha ein. Das 
Angebot an Gewerbeflächen konzentriert sich in den Ortschaften Schiffdorf und Spaden. 

Anlässlich einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung gab die Gemeinde Schiffdorf mit den 
Städten Bremerhaven, Langen und Nordenham sowie der Gemeinde Loxstedt ein Gutachten 
zur Überprüfung der Machbarkeit einer kooperativen Gewerbeflächenvermarktung in Auftrag. 

44 In dem 2009 von der Beratungsgesellschaft regecon veröffentlichten Gutachten werden so-
wohl die bestehenden als auch die Erweiterungs- und Vorschauflächen für gewerbliche Nut-
zungen analysiert und anschließend in ein Vermarktungskonzept integriert. Dabei werden in 
der Gemeinde Schiffdorf folgende Flächen betrachtet: 

¶ Gewerbe- und Sondergebiet Spaden-Erweiterung 

¶ Gewerbepark Schiffdorf 

¶ Vorschaufläche Vorranggebiet Industrielle Anlagen und Gewerbe Wehden 

¶ Ortsmitte Schiffdorf 

Das Gewerbe- und Sondergebiet Spaden-Erweiterung liegt an der A 27 und der Landesgrenze 
zu Bremerhaven. Insgesamt stehen dort 16 ha für gewerbliche Betriebe zur Verfügung. In ers-
ter Linie sind Einzelhändler, produzierendes Gewerbe und Betriebe des Handwerks ansässig.  

Der Gewerbepark Schiffdorf liegt an der K 58 und weist 16 ha Fläche auf, von denen ca. 1,2 
ha sofort nutzbar sind. Eine Erweiterung um 32 ha ist möglich. Es handelt sich um ein ge-
mischtes Gewerbegebiet. Die bislang 32 ha große Reservefläche bietet Flächen für die Berei-
che hafennahes Gewerbe, Windkraftzulieferung und Dienstleistung. 

Das Industriegebiet Wehden liegt ebenfalls an der A 27, an der Auffahrt Debstedt. Die vorhan-
denen 60 ha zählen komplett als Vorschaufläche, die im bislang wirksamen Flächennutzungs-
plan noch nicht dargestellt ist. Die Reservefläche in Wehden korrespondiert mit dem Gewer-
begebiet Debstedt und soll für industrielle Gewerbebetriebe in direkter Nähe zur Bundesau-

tobahn 27 entwickelt werden. 

Der Ortsmitte Schiffdorfs wird als Besonderheit die zentrale Lage und die hochwertigen Dienst-
leistungen zugeschrieben. 0,4 ha gelten als sofort frei. Neben den großen Gewerbegebieten 
bestehen in den Ortschaften Angebote von Bäckern, kleinen Lebensmittelmärkten und kleine-

ren mittelständigen Betrieben. 

Die vorhandenen Gewerbegebiete bieten ein breites Angebot unterschiedlicher mittelständiger 
Betriebe.  

Auffällig dominante Wirtschaftszweige sind in Schiffdorf der Handel (v.a. der Einzelhandel) 
sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Arbeitsplätze für Hochqualifizierte sind kaum vor-
handen. 

 
44 vgl. regecon 2009 
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In der Region rund um die Wesermündung, vor allem in Bremerhaven, sind zahlreiche Flächen 
vorhanden, die sofort genutzt werden können. Es werden Flächen mit Schienenanbindung 
benötigt, wo bestenfalls bereits eine Weiche vorhanden ist. Außerdem wird das sofort verfüg-
bare Flächenangebot in Autobahnnähe als deutlich zu gering eingestuft. In diesem Zusam-
menhang ist das im RROP 2012 ausgewiesene Vorranggebiet Industrielle Anlagen und Ge-
werbe (Industriegebiet) in Wehden von Bedeutung. Des Weiteren werden die am geringsten 
vom Containerhafen entfernt liegenden Flächen und damit die Verkehrsanbindung der ersten 
Priorität zugeordnet. Insgesamt wird deutlich, dass die Gewerbeflächen der Gemeinde Schiff-
dorf nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ den Flächen der anderen Gemeinden und 
Städten untergeordnet sind. Insgesamt bestehen in der gesamten Region allenfalls geringe 
Engpässe in einer Prognose bis 2020, die zu erwartende Nachfrage wird größtenteils als erfüllt 
bewertet. 

In der Teil-FNP-Änderung werden die zusätzlich benötigten gewerblichen Bauflächen nach 
den voraussehbaren Bedürfnissen in Grundzügen dargestellt. Hinsichtlich des Gewerbes sind 
neben einzelnen kleineren Standorten vor allem die beiden größeren Gewerbegebiete in 
Schiffdorf und Spaden für eine uneingeschränkte gewerbliche Nutzungen vorzusehen. Sie 
sind gut erschlossen und lassen bedarfsgerechte Erweiterungen auch ohne Immissions-
schutzkonflikte zu. Im Zuge der Teil-FNP-Änderung sind daher auch absehbare Erweiterungs-
bedarfe zu berücksichtigen. Ebenso ist das Vorranggebiet Industrielle Anlagen und Gewerbe 
(Industriegebiet) in Wehden für die weitere gewerbliche Entwicklung zu berücksichtigen. 

Wohnverträgliches Gewerbe, Handwerk, nicht großflächiger Einzelhandel und landwirtschaft-
liche Betriebe lassen sich in gemischten Bauflächen unterbringen. Hierfür bieten gerade die 

innerörtlichen Lagen an vielen Stellen Potenziale im Innenbereich.  

2.4.2 Landwirtschaft 

Schiffdorf liegt in einem überwiegend landwirtschaftlich geprägten Gebiet. Die Landwirtschaft 
hat in Schiffdorf mit einem Flächenanteil von rd. 76% nach wie vor eine nicht unerhebliche 
Bedeutung. In allen Ortschaften der Gemeindeist das Erscheinungsbild der alten Dorfkerne 

noch immer durch zahlreiche landwirtschaftliche Höfe geprägt. 

Von insgesamt 113,56 km² sind im bislang wirksamen FNP ca. 76% als landwirtschaftliche 
Fläche ausgewiesen. Die Größe der landwirtschaftlichen Fläche hat seit 1979 jedoch auch für 
Neubaugebiete, Infrastruktureinrichtungen sowie Gewerbe- und Industrieflächen, um ca. 
1.000 ha abgenommen. Der Waldanteil ist insgesamt relativ gering, jedoch hat er, ebenso wie 
die Flächen für Erholung und Wasser, auf Kosten landwirtschaftlicher Flächen zugenommen. 

Die zuletzt erhobene Agrarstrukturerhebung für Schiffdorf stammt aus dem Jahr 2010. Es ist 
zwar somit keine gänzliche Aktualität der Zahlen geben, jedoch lassen sich grundsätzliche 
Entwicklungen der letzten Jahre ableiten. Es zeigt sich nämlich insgesamt eine Reduzierung 
der landwirtschaftlichen Flächen sowie ein Rückgang der Anzahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe. Während im Jahr 2001 noch 7.389 ha Fläche mit über 140 Betrieben landwirtschaftlich 
genutzt wurden, waren es im Jahr 2007 nur noch 6.946 mit rd. 113 Betrieben. Bis ins Jahr 
2010 ist die landwirtschaftliche Fläche weiter auf 6.823 ha mit noch 93 Betrieben gesunken. 
Es ist somit erkenntlich, dass zwar ein Absinken hinsichtlich der Anzahl der Betriebe stattge-
funden hat, aber die landwirtschaftliche Nutzfläche nur moderat gesunken ist. Die durchschnitt-
liche Betriebsgröße ist von 52,7 ha (1991) auf ca. 75 ha (2010) angestiegen. Die Zahl der 
Betriebe von über 100 ha ist von 2001 mit 21 auf 25 Betriebe im Jahr 2007 angestiegen (LSN-
Online 2014c). Der Rückgang der bewirtschafteten Flächen geht unter anderem mit der Bau-
tätigkeit einher.  
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 Anzahl  

Betriebe 

Landwirt-

schaftlich ge-
nutzte  
Fläche (ha) 

Durchschnitt-

liche Land-
wirtschaftlich 
genutzte  
Fläche (ha) 

Betriebsflä-

che (Gesamt-
fläche) 

Durchschnitt-

liche Be-
triebsgröße 

Schiffdorf 93 6.823 73,4 7.034 75,6 

Tabelle 7: Landwirtschaftliche Nutzfläche und Betriebe. Agrarstrukturerhebung von 2010, Tabelle K 
6080014 

 Anzahl Betriebe Landwirtschaftlich 
genutzte Fläche (ha) 

 unter 5 ha 3 3 

 5 bis unter 10 ha 10 72 

10 bis unter 20 ha 12 172 

20 bis unter 50 ha 18 683 

50 bis unter 100 ha 24 1.812 

100 bis unter 200 ha 20 2.505 

200 ha und mehr 6 1.576 

Gesamt 93 6.823 

Tabelle 8: Betriebsgrößenklassen. Agrarstrukturerhebung von 2010, Tabelle K 6080011 

Einschätzung der zukünftigen Entwicklung  

Die Entwicklung im landwirtschaftlichen Bereich ist schwer einschätzbar, da sie stark von äu-
ßeren politischen Entscheidungen auf übergeordneter Ebene (EG, Bund) abhängig ist. Für die 
Flächennutzungsplanung ist zunächst eine Status-Quo-Prognose zur Einschätzung der Be-
triebsentwicklungen ausreichend, da grundlegende Veränderungen der Rahmenbedingungen 
für die Landwirte nicht absehbar sind. Es ist daher anzunehmen, dass der Strukturwandel in 
der Landwirtschaft anhält. Betroffen werden weiterhin die kleineren Betriebe sein.  

Diese kleineren Betriebe befinden sich wirtschaftlich oft in einer schwierigen Situation. Mit wei-
teren Aufgaben der kleineren Betriebe ist also zu rechnen. Zugleich ist anzunehmen, dass sich 
dieser Trend von wenigen großen landwirtschaftlichen Betrieben auch in Zukunft weiter fort-
setzen wird. 

Das bedeutet für die Dörfer, dass sich das Erscheinungsbild in den Dorfkernen zu verändern 
droht. Da die Hofstellen mit ihren zum Teil recht alten Gebäuden und ihrer dorftypischen Ve-
getation, insbesondere der noch häufig vorhandenen Großbäume, einen hohen Stellenwert 
für das Dorfbild und die Dorfökologie haben, ist ein schonender Umgang mit diesen Bereichen 
geboten. Im Einzelfall wird eine sorgsame Steuerung der Entwicklung durch städtebauliche 
Planungen notwendig sein, um die dörflichen Ortsbilder zu erhalten. 

Die betrieblichen Lagen innerhalb der Ortslagen sind durch die bauliche Entwicklung in den 
Dörfern oftmals schwierig, wenn Nutzungskonflikte durch heranrückende Wohnbebauung ent-
stehen oder den betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten durch angrenzende Wohngebiete 
Schranken gesetzt werden. Im unbeplanten Innenbereich, in dem Bauvorhaben nach  
§ 34 BauGB zu beurteilen sind, kann durch den Wandel des Erscheinungsbildes im Zuge der 
zunehmenden Wohnbebauung schleichend eine Veränderung des Gebietscharakters erfol-
gen, so dass ehemals als Dorfgebiete nach § 5 BauNVO zu beurteilende Bereiche nunmehr 
als Mischgebiete oder allgemeine Wohngebiete zu beurteilen wären. Betriebsentwicklungen 
sind dann am Standort unter Umständen nicht mehr möglich, wenn geplante Bauvorhaben, 
wie etwa Boxenlaufställe zur betrieblichen Erweiterung nach § 34 BauGB insbesondere auf-

grund der Immissionsbelastung durch Gerüche nicht mehr zulässig wären.  
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Nach aktueller Rechtsprechung ist für künftige Entwicklung der landwirtschaftlichen Tierhal-
tungsbetriebe die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) zu berücksichtigen. Aufgrund der be-
reits stark herangerückten Wohnbebauung werden die Erweiterungsmöglichkeiten der in-
nerörtlichen Betriebe durch die gesetzten Richtwerte der GIRL zur Geruchsimmissionsbelas-
tung grundsätzlich eingeschränkt.  

 

3. Vorgaben überörtlicher Planungen 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Der FNP ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für die 
Planung maßgeblich sind die Festlegungen im Landes-Raumordnungsprogramm - Neube-
kanntmachung 2017 (LROP) des Landes Niedersachsen sowie im Regionalen Raumord-

nungsprogramm 2012 (RROP)45 des Landkreises Cuxhaven.  

3.1.1 Ziele und Grundsätze nach dem LROP 2017 

Im Vordergrund des LROP 2017 steht eine nachhaltige und wachstumsorientierte räumliche 
Entwicklung, in der die Standortqualitäten und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stetig 
gesteigert werden. Dabei gilt es insbesondere die Auswirkungen des demografischen Wan-
dels, die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur sowie die Folgen des Klimawandels zu 
berücksichtigen. Bei den Planungen und Maßnahmen zur Raum- und Siedlungsstruktur sowie 
der Infrastruktur soll auf eine flächendeckende Vernetzung gesetzt werden. Die Neuinan-
spruchnahme und Neuversiegelung von Freiflächen ist nach Möglichkeit gering zu halten. Zur 
Steigerung der Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersäch-
sischen Wirtschaft soll in allen Teilräumen des Landes wirtschaftliches Wachstum und die Er-
höhung der Beschäftigung verfolgt werden. Die verdichteten Regionen mit ihren Zentren bieten 
in diesem Zusammenhang besonders vielfältige Potenziale. Kooperationen zwischen verdich-
teten und ländlichen Regionen, auf der Grundlage gemeinsamer und sich ergänzender Res-
sourcen und Potenziale, liefern einen Beitrag zu einem regionalen Ausgleich zugunsten struk-
turschwacher ländlicher Regionen (vgl. LROP 2017, 1.1, S. 1 f.).   

Neben der regionalen steht eine europäische und grenzüberschreitende Verflechtung zur Stär-
kung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit im Fokus. Die Regionalentwicklung soll darauf 
ausgerichtet werden. Dabei spielen die Standortvorteile Niedersachsens mit Seehäfen, Flug-
häfen und den Schnittpunkten der europäischen Nord-Süd- und Ost-West-Achsen eine wich-
tige Rolle (vgl. LROP 2017, 1.2, S. 4).  

Ein weiteres Augenmerk der räumlichen Entwicklung liegt auf den sogenannten Verflechtungs-
räumen um die Oberzentren Bremen und Bremerhaven. Die Gemeinde Schiffdorf im Landkreis 
Cuxhaven befindet sich im Verflechtungsraum rund um Bremerhaven. Für diese Räume for-
muliert das LROP 2017 gesonderte Schwerpunkte, an denen sich in interkommunalen Abstim-

mung und Kooperation, orientiert werden soll (vgl. LROP 2017, 1.4, S. 8): 

¶ Stärkung der lokalen Siedlungsschwerpunkte, der Zentren und der Ortskerne 

¶ regionale Steuerung des großflächigen Einzelhandels, 

¶ Zusammenführung lokaler Siedlungsentwicklungen mit regionalen Planungen 
des öffentlichen Personennahverkehrs, 

¶ Bündelung regionaler Wirtschaftskompetenzen und Entwicklung gemeinsamer 
Gewerbestandorte, 

¶ Ausbau der Voraussetzungen für Mobilität in der Region und 

¶ Sicherung und Weiterentwicklung regionaler Landschafts- und Freiräume. 

 
45 Das RROP wird derzeit überarbeitet und soll im 1. Halbjahr 2020 ins Beteiligungsverfahren gegeben werden. 
Aufgrund des Verfahrensstandes zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ist nicht davon auszugehen, dass 
das neue RROP noch vor dem FNP Rechtskraft erhält. Die Gemeinde wird jedoch im weiteren Verfahren Ergeb-
nisse des Beteiligungsverfahrens im Zuge der Aufstellung des RROP berücksichtigen. 
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3.1.2 Entwicklungsprinzipien nach dem RROP 2012  

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven 2012 verfolgt das Leit-
bild einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung (§1 Abs. 2 ROG). Die Bevölke-
rungsentwicklung, die für den Landkreis Cuxhaven seit dem Jahre 2004 rückläufig ist, regional 
jedoch unterschiedlich verläuft, die demografische Entwicklung in Form einer Verschiebung in 
Richtung einer alternden Bevölkerung sowie die Veränderungen des Klimas werden als grund-
legende Herausforderungen herausgestellt.  

Dabei geht es vor allem um: 

¶ Die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen in den Siedlungsbereichen des 
Landkreises, 

¶ Den dauerhaften Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und ïräume von Tieren 
und Pflanzen im Kreisgebiet 

¶ Die Nutzung und Stärkung der im Landkreis vorhandenen Raumstrukturen und Ent-
wicklungspotenziale, 

¶ Die Sicherung und Weiterentwicklung der naturräumlichen, regionalen, siedlungsstruk-
turellen und kulturellen Vielfalt und 

¶ Der Förderung umwelt- und sozialverträglicher, wirtschaftlicher und technologischer 
Entwicklung. 

Siedlungsstruktur 

Die Beachtung des Systems der zentralen Orte, der Freiraumschutz und die Konzentration der 
Entwicklung entlang der Einzugsbereiche der Haltepunkte des schienengebundenen öffentli-
chen Personennahverkehrs sind grundlegende räumliche Prinzipien. Die Siedlungsentwick-
lung ist umwelt-, funktions- und bedarfsgerecht zu vollziehen. Insbesondere der demografi-
schen Entwicklung ist Rechnung zu tragen.  

In den Städten und Gemeinden gilt es einer Zersiedelung entgegenzuwirken. Aus ökologi-
schen und volkswirtschaftlichen Gründen ist die Siedlungsentwicklung an vorhandenen Sied-
lungsbereichen auszurichten. Der Fokus liegt vorranging auf der Innenentwicklung. Die Orts-
entwicklung ist so zu lenken, dass landwirtschaftliche Betriebe vor heranrückender Wohnbe-
bauung geschützt und in ihrer Entwicklung nicht behindert werden. Deshalb sollen auf die Si-
tuation der jeweiligen Gemeinde bezogene Konzeptionen und Maßnahmen ergriffen werden. 
Neben der Bauleitplanung und städtebaulichen Entwicklungskonzepten sollen u.a. Städte-
bauförderprogramme, Dorfentwicklungsprogramme und Flurneuordnungsverfahren als Instru-
mente dienen (vgl. RROP 2012, S. 8). 

In den Standorten, die im RROP 2012 zur Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten fest-
gelegt werden, ist für ein bedarfsorientiertes Angebot zu sorgen. Das bedeutet, dass das An-
gebot in angemessenem Maße über die Nachfrage hinausgehen soll. Ziel ist, die Attraktivität 
dieser Standorte zu steigern und die zentralen Einrichtungen zukünftig zu sichern. In den üb-
rigen Orten und Ortsteilen ist keine umfangreiche Siedlungsentwicklung vorgesehen. Eine 
bauleitplanerische Siedlungsentwicklung im Rahmen der Eigenentwicklung für den Erhalt der 
Ortslage ist zulässig (vgl. RROP 2012, S. 8).  

Gewerbeentwicklung 

Im Bereich der Gewerbeentwicklung steht die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit im Vordergrund. Durch eine zielgerichtete Planung, in der die vorhandenen regionalen 
Ressourcen, Kompetenzen sowie Standort- und Innovationspotenziale genutzt und weiterent-
wickelt werden, kann die Zukunftsfähigkeit und das qualitative Arbeitsplatzangebot des Plan-
raumes gesichert werden. Die Lagegunst des Landkreises Cuxhaven zu den überregionalen 
wasserseitigen Verkehrswegen der Seehäfen Cuxhaven und Bremerhaven sind von zentraler 
Bedeutung. Die wirtschaftliche Entwicklung ist auf diesen Standortvorteil auszurichten. Die Inf-
rastruktur und die Wirtschaft innerhalb dieser Verflechtungsbereiche müssen gestärkt werden. 
Zu diesen sogenannten Verflechtungsbereichen zählen auch die Metropolregionen Hamburg 
und Bremen-Oldenburg.  



68. TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN-ÄNDERUNG ï BEGRÜNDUNG GEMEINDE SCHIFFDORF 

29 

Des Weiteren wir die Förderung von klein- und mittelständigen Unternehmen hervorgehoben. 
Die wirtschaftliche Entwicklung zielt auf eine Innovationsförderung und die Erschließung von 
Kompetenzfeldern. Die Bereitstellung von Gewerbeflächen soll in Form von interkommunaler 
Zusammenarbeit erfolgen (vgl. RROP 2012 S. 5 f.). 

Im Rahmen der Entwicklung und Sicherung von Arbeitsstätten muss bei Neuausweisung ge-
werblicher Bauflächen der erforderliche Wohnraumbedarf sowie Aspekte der Verkehrsvermei-
dung berücksichtigt werden. Ökologische Auswirkungen sind ebenfalls zu beachten (vgl. 
RROP 2012, S. 9).  

3.1.3 Die Einheitsgemeinde Schiffdorf im RROP 2012  

Zentralörtliche Einbettung 

Schiffdorf ist gemäß RROP 2012 das Grundzentrum für die Einheitsgemeinde Schiffdorf und 
hat die Aufgabe einer bedarfsgerechten Wohn- und Arbeitsstättenversorgung, vorrangig im 
zentralen Siedlungsbereich, inne. In beiden Bereichen entfaltet Schiffdorf eine überörtliche 
Ausstrahlung. Zusätzlich besteht als Grundzentrum ein Versorgungsauftrag mit zentralörtli-
chen Einrichtungen und Angeboten für den allgemeinen täglichen Grundbedarf gegenüber der 
Gesamtgemeinde. Diese infrastrukturelle Grundausstattung gilt es mittel- bis langfristig ange-
sichts des demografischen Wandels und der wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen und zu 
sichern (vgl. RROP 2012, S. 10 f.).   

Durch die räumliche Nähe zu dem Oberzentrum Bremerhaven und dem Mittelzentrum 
Cuxhaven, die eine herausragende Bedeutung Funktion im Planungsraum besitzen, besteht 
eine enge Verflechtung zu diesen beiden zentralen Orten. Zur Sicherung und Entwicklung von 
Arbeitsstätten sollte in den Nachbargemeinden ein möglichst vielfältiges Angebot an Arbeits-
stätten vorhanden sein, um Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung zu generieren. Ein aus-
reichendes Angebot an Wohnungen und Bauland, das über die Nachfrage hinaus geht ist 
ebenfalls bereitzustellen. Dabei können die Vorteile, die sich aus der guten Anbindung an das 
großräumige Verkehrsnetz ergeben, genutzt werden. Aus diesen Gründen ist die Ortschaft 
Schiffdorf als Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe sowie für die Siedlungsentwicklung 

innerhalb der Gemeinde definiert. 

Ein großer Teil der Einheitsgemeinde Schiffdorf ist als Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet 
für Natur und Landschaft sowie für Grünlandbewirtschaftung ausgegeben. Zwischen den Ort-
schaften Schiffdorf und Sellstedt befindet sich rund um den Sellstedter See ein Natura-2000-
Gebiet. Angrenzend befindet sich ein Vorranggebiet für Torfgewinnung. Zudem ist ein Teil der 
Ortschaft Schiffdorf als Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung gekennzeichnet. Ein weite-
res Natura-2000-Gebiet befindet sich nördlich von Wehdel und erstreckt sich entlang der 
Geeste bis über die Gemeindegrenze hinaus. Abknickend davon erstreckt sich das Natura-
2000-Gebiet eng entlang der Grove, einem Seitenarm der Geeste in Nord-Süd-Richtung durch 
das Gemeindegebiet. Rund um den Silbersee, nahe der südlichen Gemeindegrenze, befindet 
sich ebenfalls ein Natura-2000-Gebiet.  

Die Ortschaft Spaden ist als Standort mit besonderer Entwicklungsaufgabe Erholung gekenn-
zeichnet. Dort ist die natürliche Eignung der umgebenen Landschaft für Erholung und Freizeit, 
die Umweltqualität, die Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle Angebot zu 
sichern und zu entwickeln. Die Bedeutung Spadens für die Naherholung ist auf das Erholungs-
gebiet Spadener See zurückzuführen.  

Die Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie die Natura-2000-Gebiete nehmen insge-
samt einen großen Teil des Gemeindegebietes in Anspruch. 
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Abbildung 10: Darstellung der Einheitsgemeinde Schiffdorf im RROP 2012 des Landkreises Cuxhaven 

3.2 Ziele der Landschaftsplanung 

3.2.1 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Cuxhaven wurde im Jahr 2000 aufge-
stellt. Die Landschaftsrahmenplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und Land-
schaftspflege innerhalb des Landkreises zu konkretisieren. Als Grundlage dafür dienen die im 
Landesraumordnungsprogramm (LROP) formulierten Ziele zu Natur und Landschaft (LROP 
2017: 3.1.2, S. 20f.), die nachfolgend aufgelistet werden:  

¶ Für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Landschaftsbild wertvolle 
Gebiete, Landschaftsbestandteile und Lebensräume sind zu erhalten und zu entwi-
ckeln. 

¶ Zur nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Popu-
lationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie zur Be-
wahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechsel-
beziehungen ist ein landesweiter Biotopverbund aufzubauen. Überregional bedeut-
same Kerngebiete es landesweiten Biotopverbundes sowie Querungshilfen von lan-
desweiter Bedeutung sind als Vorranggebiete Biotopverbund in Anlage 2 festgelegt. 
Sie sind als Vorranggebiete Biotopverbund, Vorranggebiete Freiraumfunktionen, Vor-
ranggebiete Natur und Landschaft, Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung, -pflege 
und -entwicklung, Vorranggebiete Natura 2000 oder Vorranggebiete Verbesserung der 
Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts in die Regionalen Raumordnungspro-
gramme zu übernehmen und dort räumlich näher festzulegen. 

¶ Planungen und Maßnahmen dürfen die Anbindung und die Funktionsfähigkeit der Que-
rungshilfen der Vorranggebiete Biotopverbund in Anlage 2 nicht beeinträchtigen. 

¶ Es sind geeignete Habitatkorridore zur Vernetzung von Kerngebieten auf Basis natur-
schutzfachlicher Konzepte festzulegen. 
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¶ In Gebieten mit nicht naturbedingter Biotop- und Artenarmut ist die Vielfalt der Biotope 
und Arten zu erhöhen. 

¶ Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die Schutzerfordernisse 
der folgenden Gebiete zu berücksichtigen: 

1. Gebiete mit international, national und landesweit bedeutsamen Biotopen, 
2. Gebiete mit Vorkommen international, national und landesweit bedeutsamer Arten, 
3. Gebiete von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Naturschutz, 
4. Gebiete mit landesweiter Bedeutung für den Moorschutz, 
5. Gebiete mit landesweiter Bedeutung für den Fließgewässerschutz. 

Die Gebiete sind nach Abwägung ihrer Schutzerfordernisse in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen räumlich festzulegen und entsprechend ihrer naturschutzfachli-
chen Bedeutung als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft oder 
als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -ent-
wicklung zu sichern. Gemäß den rechtlichen Vorgaben und entsprechend ihrer jewei-
ligen naturschutzfachlichen Bedeutung sind Nationalparke und Naturschutzgebiete in 
den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiet Natur und Landschaft, 
Biosphärenreservate als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 
oder als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -
entwicklung zu sichern. 

 
Der Landschaftsrahmenplan ist zwar rechtlich nicht verbindlich, hat aber gleichwohl empfeh-
lenden Charakter für die Regionale Raumordnungsplanung. 

3.2.2 Schiffdorf im Landschaftsrahmenplan  

Naturräumliche Einheit 

Im LRP wird die Gemeinde Schiffdorf weitestgehend den naturräumlichen Einheiten der 
Geeste-Niederung und der Loxstedt-Beverstedter Geest zugeordnet. Die Geeste-Niederung 
ist ein weites Niederungsgebiet, welches von der Geeste und ihren Nebenflüssen geprägt wird; 
sie ist von mehreren Geestinseln durchsetzt. In der Niederung dominieren Nieder- und Hoch-
moore; im westlichen Bereich auch Moor- und Moor-Organomarschen. Während die Geestin-
seln durch Siedlungen und Äcker geprägt werden, herrscht in der Niederung Grünland bei 
weitem vor. 

Die Loxstedt-Beverstedter Geest ist ein flachwelliges, nur an wenigen Stellen durch stärker 
eingeschnittene Niederungen hügelig erscheinendes Grundmoränenplateau. Es herrschen 
lehmig-sandige Böden vor, die überwiegend unter Stauwassereinfluss stehen, der noch durch 
das küstennahe niederschlagsreiche Klima und die vorwiegend ungünstigen Abflussverhält-
nisse des nur durch geringe Höhenunter­schiede gekennzeichneten Gebietes verstärkt wird. 
In einigen Bereichen greifen die Niederungen der Geeste und Lune und ihrer Nebengewässer 
weit in die Loxstedt-Beverstedter Geest hinein. 

Die Geestplatten, die lange Zeit von Heide bedeckt waren, werden heute überwiegend von 
Äckern und Nadelwäldern bedeckt. Auf einzelnen trockneren Lehmkuppen und -rücken sind 
neben Äckern auch einzelne Laubwälder verbreitet. Sie tragen außerdem die Straßen und 
alten Haufendörfer. Die versumpften und vermoorten Mulden und Niederungen sind überwie-
gend durch Grünland geprägt. Charakteristisch sind auch die vielen Wallheckengebiete. Mit 
Ausnahme der alten Ortschaften auf den Lehmkuppen und -rücken sowie am nördlichen Gee-
strand ist das Gebiet relativ dünn besiedelt. 

Böden  

Die Niederungen werden meist von Niedermoor eingenommen; randlich, im Übergang zur 
Geest, sind teilweise Anmoorgleye vorhanden.  

Auf der Geest ist zwischen grundwassernaher, ebener Geest und grundwasserferner, ebener 
bis welliger Geest, in einigen Bereichen auch grundwasserferner, hügeliger Geest zu unter-
scheiden. Die hier vorhandenen Braunerden, Podsole, Pseudogleye, Gleye sowie die - anth-
ropogen entstandenen und in Schiffdorf häufig anzutreffenden - Plaggenesche unterscheiden 
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sich insbesondere hinsichtlich ihrer bisherigen Entwicklung sowie ihrer Wasser- und Nähr-
stoffverhältnisse. 

Vor allem Moore und lagunäre Ablagerungen prägen die Bodenlandschaft, fluviatlie Gezeiten-
sedimente treten entlang der Geeste und in den angrenzenden Bereichen auf. In näherer Um-
gebung der Siedlungsbereiche sind jedoch auch wiederholt Lehmböden vorhanden46.  

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie weist die Ertragsfähigkeit der Böden über-
wiegend als gering bis mittel aus. Einzig südlich von Spaden sowie zwischen Schiffdorf und 
Bramel befinden sich Böden mit hoher Fruchtbarkeit47.  

Grundwasser 

Die Grundwasserleiter der durch Lockergesteine geprägten Geest sind überwiegend aus eis-
zeitlichen Sanden und Kiesen aufgebaut. Die grundwasserleitenden Sande und Kiese werden 
von nur schwer wasserdurchlässigen bis wasserundurchlässigen Schichten wie Schlick (Klei), 
Torf, Geschiebelehm (Grundmoräne) oder Beckenton wie z.B. Lauenburger Ton unterlagert, 
voneinander getrennt oder auch überlagert. Im Bereich der Geest kommen ein, teilweise auch 
zwei Grundwasserleiter vor. Das Grundwasser ist in unterschiedlichem Maße durch Deck-
schichten geschützt und weist einen unterschiedlichen Chemismus bzw. eine unterschiedliche 
Güte auf, ist jedoch vielfach für Grundwasserentnahmen zum Zweck der Trinkwassergewin-
nung geeignet. Die Geest weist überwiegend grundwasserferne Böden auf, d.h. der Grund-

wasserflurabstand beträgt über 2 m und ist damit der Grundwasserstufe 7 zugehörig48.  

Bei den Niederungen und Hochmooren sind unter den Torfen meist grundwasserführende 
Sande und Kiese vorhanden; teilweise sind jedoch auch hier schwer wasserdurchlässige bzw. 
wasserundurchlässige Schichten vorhanden. Durch die Einwirkungen der Nieder- und Hoch-
moore weist das Grundwasser insbesondere hohe Gehalte des an Huminsäuren gebundenen 
Eisens auf. Die Niederungen weisen meist grundwassernahe Böden auf, d.h. Böden mit einem 
Grundwasserflurabstand des oberflächennahen Grundwassers von unter 2 m. Nahe der Was-
serläufe liegt der mittlere Grundwasserhochstand meist unter 2 dm, in Randlagen der Niede-
rungen häufig bei oder unter 4 dm. Dadurch werden flache bzw. mittlere Grundwasserstufen 
von 2 bzw. 3 erreicht49. 

Nördlich von Spaden und südlich von Spaden befinden sich großflächige Wasserschutzge-
biete, die von großer Bedeutung für die öffentliche Trinkwasserversorgung sind. Sowohl Quan-
tität als auch Qualität sind dabei von Belang, beide Kennziffern sollen auf möglichst hohem 
Niveau gehalten werden. Das Wasserschutzgebiet im Norden von Spaden ist das größte im 
Landkreis Cuxhaven und erstreckt sich über die Gemeindegrenzen hinaus nach Bremerhaven, 
in die Stadt Geestland und in die Gemeinde Wurster Nordseeküste50.   

Oberflächenwasser 

Das Kreisgebiet gehört zum Einzugsbereich der großen Flüsse Elbe und Weser, die dem Ein-
fluss der Gezeiten unterliegen. Die übrigen Fließgewässer des Kreisgebietes sind durch den 
Bau von Sperrwerken, Schöpfwerken und Sielen teilweise oder vollständig dem Einfluss der 
Gezeiten entzogen. Aufgrund dieser Bauwerke und des geringen oder gar fehlenden natürli-
chen Gefälles kommt es bei geschlossenem Sperrwerk, nicht tätigen Schöpfwerken und ge-
schlossenen Sielen zu Phasen der Stagnation. 

Im Bereich der Niederungen sind neben Niederungsbächen und -flüssen vor allem Gräben 
und Kanäle, die der Entwässerung dienen, vorhanden. Die Hochmoore weisen natürlicher-
weise keine Fließgewässer auf; auch hier sind jedoch vielfach Gräben und Kanäle zur Ent-
wässerung vorhanden. 

Im Bereich der Geest sind nur einige Geestbäche vorhanden; diese sind in der Vergangenheit 
vielfach ausgebaut worden. In weiten Bereichen der Geest fehlen Fließgewässer jedoch voll-
ständig. Neben einigen natürlich entstandenen Geestseen sind hinsichtlich der Stillgewässer 

 
46 LBEG 2019b 
47 LBEG 2019c 
48 LBEG 2019d 
49 LBEG 2019d 
50 Landkreis Cuxhaven 2019b 
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vor allem Abbaugewässer, die teilweise beträchtliche Größen aufweisen, vorhanden. Fischtei-
che, Klär- und Absetzteiche usw. kommen im Vergleich zu den Marschen, Niederungen und 

Hochmooren nur in deutlich geringerer Zahl vor. 

Luft und Klima 

Das Gemeindegebiet gehört zu den Klimabezirken "Niedersächsische Nordseeküste" und 
"Niedersächsisches Flachland" und ist damit geprägt durch die Nähe zur Nordsee sowie zu 
den großen Flüssen Elbe und Weser und durch einen starken Einfluss des Windes. Das Klima 
ist insoweit ozeanisch bzw. maritim. 

Milde, schneearme Winter und kühle, regnerische Sommer herrschen vor. Kältester Monat ist 
der Januar mit mittleren Temperaturen um 0 bis 1,0°C, wärmster Monat ist der Juli mit mittleren 
Temperaturen um 16,5 bis 17,5 °C. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei etwa 9°C. Die mitt-
leren jährlichen Niederschlagsmengen steigen von der Küste landeinwärts; sie liegen bei rund 
779 mm/a. Einzig im Osten des Gemeindegebiets liegt dieser Wert bei 806 mm/a51. Die vor-
herrschenden Windrichtungen sind im Jahresverlauf unterschiedlich, über das ganze Jahr ge-

sehen herrschen jedoch Winde aus den Richtungen Südwest, West und Süd vor. 

Bestehende Schutzgebiete 

Aufgrund der noch ausstehenden Veröffentlichung des überarbeiteten Landschaftsrahmen-
plans wird an dieser Stelle auf Informationen des Landkreises Cuxhavens zurückgegriffen, der 
diese online in einem WMS-Kartendienst veröffentlicht. Darin sind folgende Naturschutzge-
biete, die gemäß § 24 NNatG gesetzlich geschützt sind, verzeichnet52: 

¶ NSG-CUX 3 Bülter See und Randmoore 

¶ NSG-CUX 5 Sellstedter See und Ochsentriftmoor / Wildes Moor  

¶ NSG-CUX 9 Silbersee und Laaschmoor 

¶ NSG-CUX 13 Geesteniederung 

¶ NSG-CUX 19 Groveniederung. 

Zudem sind folgende Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 NNatG im Gemeindegebiet vor-
handen:  

¶ LSG-CUX 42 Dannenkamp 

¶ LSG-CUX 46 Gehölz bei Schiffdorf 

¶ LSG-CUX 43 Friedheimer See 

¶ LSG-CUX 59 Apeler See und Umland 

¶ LSG-CUX 38 Hügelgräber in der Hotfeldheide und Schulreith in der Gemarkung 
Sellstedt. 

Außerdem befinden sich in der Gemeinde Schiffdorf eine Vielzahl von Wallhecken, die gemäß 
§ 22 Abs. 3 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetzt gesetzlich 
geschützte Landschaftsbestandteile darstellen. Vor allem die Ortschaften Geestenseth, Weh-
del, Sellstedt, Bramel und Schiffdorf sind zu nennen, sie weisen ein engmaschiges Wallhe-
ckennetz auf53. Eine Beseitigung solcher Wallhecken ist gesetzlich untersagt.  

Weiterhin sind Gebiete, die nach dem Stand der Bearbeitung die Voraussetzungen für ein 
Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet erfüllen, vorhanden.  

Zudem werden im Gemeindegebiet bestehende Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbe-
standteile und besonders geschützte Biotope dargestellt.  

Als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura-2000-Gebiete (FFH-Gebiete)), sind 
vorhanden.54 

¶ Sellstedter See und Ochsentriftmoor 

¶ Niederung von Geeste und Grove 

¶ Silbersee, Laschmoor, Bülter See und Bülter Moor 

 
51 LBEG 2019a 
52 Landkreis Cuxhaven 2019c 
53 Landkreis Cuxhaven 2019d 
54 Landkreis Cuxhaven 2019e 
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3.2.3 Kooperatives Siedlungs- und Freiraumkonzept 

Für den Verflechtungsraum zwischen der Stadt Bremerhaven und den Gemeinden im Umland 
der Stadt Bremerhaven wurde im Jahr 2004 ein übergreifendes Planungskonzept als koope-

ratives Siedlungs- und Freiraumkonzept erarbeitet.55 

Für das Grundzentrum Schiffdorf wird darin unter dem Punkt ĂEntwicklungseignung von Or-
ten/Ortsteilenñ f¿r das Themenfeld ĂWohnenñ angegeben, dass eine Optimierung der Funkti-
onszusammenhänge mit Spaden/Bremerhaven bzw. eine Stärkung der Versorgung am Ort 
geprüft werden soll. Für die Ortschaft Spaden wird angegeben, dass eine Optimierung der 
Ausstattung am Ort (grundzentrale Ausstattung) bzw. eine Optimierung der Funktionszusam-
menhänge mit Schiffdorf besonders geprüft werden soll. Schiffdorf und Spaden werden als 
geeignet als Schwerpunkte für Siedlungsentwicklung/Wohnen benannt. Zudem werden ver-

kehrliche Engpässe benannt, die teilweise zwischenzeitlich bereits behoben wurden. 

Als Aspekt unter dem Punkt ĂHandlungsfelderñ wird f¿r Schiffdorf angegeben, dass Mºglich-
keiten zur Verbesserung der Verbindung zwischen Schiffdorf und Spaden oder alternativ eine 
stärkere funktionale Kooperation zwischen Schiffdorf und Bremerhaven bzw. Spaden und Bre-

merhaven geprüft werden soll. 

Im Rahmen des ĂKonzeptes f¿r die verflechtenden Freirªume des Betrachtungsraumesñ spie-
len die Verflechtungsrªume f¿r ĂSchiffdorf ï Bremerhavenñ und hierin insbesondere der Ver-
flechtungsraum ĂGeesteniederungñ eine Rolle f¿r die Gemeinde Schiffdorf. 

Folgende Handlungsanregungen in den Verflechtungsräumen sind bedeutsam und sollen im 
FNP grundsätzlich berücksichtigt werden: 

Freiraum entlang der Bundesautobahn A 27 zwischen Spaden und Bremerhaven: 

¶ Naturnahe Gewässerentwicklung, gegebenenfalls Beseitigung von Vernetzungsbarri-
eren, Förderung und Entwicklung von sonstigen Feuchtbiotopen und artenreichem 
Grünland zur Sicherung und Entwicklung als Lebensraum- und Vernetzungskorridor  

¶ Gehölzpflanzungen entlang der Bundesautobahn zur Förderung der Schutzfunktion 
gegenüber verkehrsbedingten Belastungen 

¶ Erhalt und Aufwertung der wertvollen Lebensräume  

Geesteniederung: 

¶ Sicherstellung der Gehölzeingrünung entlang der Bundesautobahn als Schutz gegen-
über verkehrsbedingten Belastungen ÅEinbindung in ein Wegekonzept, Anlage von 
Wegen parallel zur Bundesautobahn zur Aufwertung der Erschließungsfunktionen 

¶ Sicherung und Entwicklung der Lebensraum- und Vernetzungsfunktion zum Beispiel 
durch Förderung naturnaher Gewässerabschnitte an der Geeste, durch Gewässerauf-
weitungen, naturnahe Polder, artenreiche Gräben, artenreiches Grünland  

¶ Aufwertung und Entwicklung der Vernetzungsbeziehungen zur Weser  

¶ Beseitigung untypischer Elemente zur Sicherung der besonderen Eigenart (Ästhetik-
funktion)  

¶ Freihaltung der Übergangsbereiche zur Geest von Bebauung (Ästhetikfunktion/Sicht-
beziehungen, Erkennbarkeit der Landschaft)  

¶ Optimierung der Erschließungsfunktion zum Beispiel im Hinblick auf Wandern/Rand-
wandern, Wanderreiten, Bootswandern auf der Geeste, (Anlegestellen, Liegeplätze) 

Ochsentriftmoor ï Ahnthammsmoor: 

¶ Erhalt und Entwicklung wertvoller Waldflächen, sonstiger naturnaher Kleingehölze, 
Moor und sonstiger Feuchtlebensräume zur Sicherung und Entwicklung der Lebens-
raum- und Vernetzungsfunktionen  

¶ Abpflanzungen entlang der Kreisstraße 60 zur Aufwertung der Schutzfunktionen ge-
genüber verkehrsbedingten Beeinträchtigungen  

¶ Aufwertung der Erschließungsfunktionen, Einbindung in ein siedlungsumspannendes 
gemeindeübergreifendes Wegekonzept  

 
55 vgl. Regionale Arbeitsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen 2004 
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¶ Berücksichtigung der Wasserschutzfunktionen 

Freiraum entlang der Bundesautobahn A 27 zwischen Rohrniederung und Geesteniederung: 

¶ Erhalt und Aufwertung der wertvollen Waldbiotope, Ruderalstandorte und anderer Bi-
otope zur Entwicklung der Lebensraum- und Vernetzungsfunktion (möglicherweise 
auch die Autobahn unterquerende Wechselbeziehungen)  

¶ Aufwertung der Erschließungsfunktion, zum Beispiel durch Einbindung in ein gemein-
deübergreifendes Wegekonzept für die Naherholung, auch zur Herstellung einer Rad-
wegeverbindung zwischen Geest- und Rohrniederung. 

 

4. Städtebauliche Konzeption, Planungsleitbild 

4.1 Strategische Entwicklungsplanung Schiffdorf 2030 

Die Gemeinde hat im Jahr 2014 eine Strategische Entwicklungsplanung für das gesamte Ge-
meindegebiet mit einem Zeithorizont bis zum Jahr 2030 erarbeitet. Die Strategische Entwick-
lungsplanung umschreibt eine in die Zukunft orientierte, zielgerichtete Handlungsanweisung, 
die auf einer Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes beruht. Sie dient dazu, die 
Entwicklungspotenziale für die gemeindliche Entwicklung bis 2030 aufzuzeigen, das gemeind-
liche Leitbild und die allgemeinen Entwicklungsziele zu formulieren sowie die Umsetzung des 
weiteren Entwicklungsprozesses mit Projekten und Maßnahmen vorzubereiten.  

Rahmenbedingungen wie der demographische Wandel, strukturelle Veränderungen in der 
Wirtschaft und v.a. auch in der Landwirtschaft, ökologische Herausforderungen für einen scho-
nenden Umgang mit Ressourcen, die zunehmende interkommunale Konkurrenz und die meist 
angespannte Lage kommunaler Finanzen wurden als Grundlage der Bearbeitung untersucht, 
um so die neuen Herausforderungen der Kommune, insbesondere im ländlichen Raum, her-
auszuarbeiten. 

Die Erarbeitung der Strategischen Entwicklungsplanung erfolgte in mehreren Teilabschnitten. 
Im ersten Schritt wurde ein Arbeitsbuch erstellt, welches die Planungsgrundlagen und die Rah-
menbedingungen in der Gemeinde Schiffdorf absteckt. Daraus ergaben sich Zukunftsfragen 
die im weiteren Planungsprozess im Rahmen eines breiten und kommunikativen Beteiligungs-
prozesses beantwortet werden sollten. Daraus wurden Leitziele in unterschiedlichen Themen-
feldern abgeleitet, die in der nachfolgenden Grafik zusammenfassend dargestellt sind.  

Das Leitbild stellt einen Handlungsrahmen für die künftige Entwicklung der Gemeinde dar. Als 
Ergebnis des intensiven Beteiligungsprozesses im Rahmen der Strategischen Entwicklungs-
planung stellt es eine gemeinschaftlich erarbeitete Orientierung bei der Entwicklung und Um-
setzung von Maßnahmen der Gemeinde dar. Im Leitbild sind die unterschiedlichen Leitziele 

vereint, die für die einzelnen Bereiche formuliert wurden.  

Aus den Leitzielen ergaben sich Hinweise für die Flächennutzungsplanung, die im Folgenden, 
sortiert nach thematischen Bereichen, erläutert werden.  

 

Wohnen und Siedlungsentwicklung 

Der Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist nach § 1 Abs. 5 BauGB vor-
rangig zu beachten. Grundlage der Planung muss daher eine Bedarfsabschätzung sein, die 
nicht nur die demografische Entwicklung betrachtet, sondern auch die vorhandenen Potenzi-

ale im Innenbereich sowie vorhandene Baulandreserven einbezieht.  

Die Möglichkeiten der Innenentwicklung sollen in allen Ortschaften erfasst und genutzt wer-
den. Dazu zählen die Nachverdichtung, die Umnutzung von Gebäuden und Freiflächen im 
Bestand sowie das Schließen von Baulücken. Dabei ist jedoch vor allem zu beachten, dass 
der Charakter der Ortschaften bewahrt wird und die Innenentwicklung behutsam und unter 
Berücksichtigung der bestehenden Strukturen und Nutzungen erfolgt. Auch innerörtliche Grün- 
und Freiflächen sind für den Charakter der Ortschaften von Bedeutung.  
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Die Vermeidung und Beseitigung von Leerstand ist eine wichtige Aufgabe der Ortsentwicklung. 
Ein besonderes Augenmerk ist neben der alten, dörflichen und ortsbildprägenden Bausub-
stanz präventiv auf die Wohngebiete der 60er und 70er Jahre zu legen. Insbesondere hier gilt 
es, diese Gebiete attraktiv zu machen, um den bevorstehenden Generationenwechsel erfolg-
reich zu begleiten und künftigen Leerstand zu vermeiden.  

 

Abbildung 11: Leitbild Schiffdorf 2030 

 

Entscheidend für alle Wohnbaumaßnahmen ï sowohl bei der Innen- als auch bei der Außen-
entwicklung ï ist die Zielgruppe, für die die Gemeinde, die jeweilige Ortschaft, das geplante 
Neubaugebiet oder die Nachbarschaft attraktiv sein soll. Daran müssen sich die städtebauli-
chen Qualitäten, die geschafft werden sollen, orientieren. Je nach Ortschaft, Nachbarschaft 
und Lage innerhalb der Ortschaft können unterschiedliche Zielgruppen, Schwerpunkte und 
Qualitäten gefragt sein. Das Leitbild gibt hierfür Anhaltspunkte und Ziele, anhand derer eine 
geplante Bebauung im Vorfeld auf den Prüfstand gestellt werden soll. Der Bedarf, das städte-
bauliche Umfeld und der Charakter der jeweiligen Ortschaft sind dabei entscheidende Fakto-
ren. Für wen gebaut werden soll, ist maßgeblich dafür, welche Gebäudetypen, Grundstücks-

größen, Freiraum- und sonstige Qualitäten geschafft werden sollen. 
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Bezüglich der räumlichen Verteilung neuer Bauflächen ist die Konzentration auf die größeren 
Ortschaften Schiffdorf und Spaden als Vorgabe aus dem Leitbild relevant.  

Eine maßvolle und am absehbaren Bedarf orientierte Außenentwicklung wirkt unterstützend 
für die Maßnahmen der Innenentwicklung. Der Bedarf an Neubaugebieten ist unter Berück-
sichtigung der demografischen Entwicklung und der Potenziale für die Innenentwicklung zu 
ermitteln. Die Bedeutung der Landschaftsräume für die Landwirtschaft, die Naherholung und 

die Natur bestimmt die Grenzen der baulichen Entwicklung für die Ortschaften.  

Die Tabuflächen für die Siedlungsentwicklung sollten schon im Vorfeld der Flächennutzungs-
planung ï nicht nur unter Beachtung der regionalplanerischen und naturschutzfachlichen Vor-
gaben (z.B. NSG, LSG), sondern auch unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse ï be-
nannt, bestimmt und entsprechend freigehalten werden. Welches die örtlichen Bedürfnisse 
und Anforderungen sind, ist dabei im Einzelnen noch zu bestimmen.  

Bei der Betrachtung neuer Bauflächen für den FNP ist auch die Möglichkeit einzubeziehen, 
bereits im FNP dargestellte Flächen zugunsten anderer Flächen oder ohne Alternativen her-
auszunehmen, wenn sie aus heutiger Sicht ungeeignet erscheinen oder der Bedarf nicht er-
kennbar ist.  

Bezüglich der Innenentwicklung kann der FNP durch Anpassung der Darstellungen im Be-
stand Impulse setzen. In Frage kommt beispielsweise die Umnutzung ehemaliger innerörtli-
cher Gewerbebetriebsgelände für Wohnzwecke (wie es z.B. bei der ehemaligen Kfz-Werkstatt 
gegenüber der Mühle in Schiffdorf erfolgt ist), oder auch die Darstellung einer für das Ortsbild 
bedeutsamen Grünfläche, um sie zu schützen. 

 

Bildung, Soziales, Gesundheit 

Der Flächennutzungsplan stellt Flächen oder Symbole für soziale, kulturelle und gesundheitli-
che Einrichtungen und sonstige Gemeinbedarfseinrichtungen dar. Grundlage dafür sollten 
Überlegungen und Konzepte sein, die an den vorhersehbaren Entwicklungen orientiert sind. 
Für bestehende Schulstandorte oder Standorte anderer Gemeinbedarfseinrichtungen, die in 
absehbarer Zeit geschlossen werden sollen, können durch Darstellung von Bauflächen im 
FNP Nutzungsänderungen vorbereitet werden.  

Eine Darstellung von Standorten für Kitas und Seniorenwohnen im FNP ist nicht zwingend 
erforderlich, da zumindest kleinere Angebote i.d.R. auch innerhalb von Bauflächen unterge-
bracht werden können. Andere Einrichtungen, wie Dorfgemeinschaftshäuser, sollten, um sie 
im Bestand zu erfassen, dargestellt werden, sofern ihr Erhalt absehbar ist. 

 

Verkehr, Energie, technische Infrastruktur 

Der FNP stellt als Verkehrsflächen i.d.R. nur die überörtlichen Hauptverkehrsstraßen und die 
örtlichen Hauptverkehrszüge sowie die Bahnlinien und Haltepunkte der Bahn dar. Gerade aber 
im Hinblick auf die Gewichtung anderer Verkehrsarten können auch Hauptradwegeverbindun-
gen und Hauptwanderwege in den FNP aufgenommen werden, um so zu identifizieren, wo 
z.B. landwirtschaftliche Wege für mehrere Verkehrsarten Aufgaben erfüllen sollen. Zudem 
kann dadurch auch eine wichtige Information bei der Entwicklung von Baugebieten gegeben 
werden, indem der Erhalt dieser Wegeverbindungen berücksichtigt wird.  

Um Gestaltungsmöglichkeiten bei der Konfiguration von Windparks zu haben, kann die Ge-
meinde über den FNP eine Ausschlusswirkung außerhalb der dargestellten Gebiete erreichen, 
aber auch die Vorausset-zungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans mit entsprechend 
weiter gehenden Mitwirkungs- und Regelungsmöglichkeiten schaffen.  

Die räumliche Steuerung von nicht privilegierten Biogasanlagen und Solarparks geschieht 
über den FNP. Hier ist es dann im Vorfeld erforderlich, dass entsprechende Standorte festge-
legt bzw. beantragt sind. Demgegenüber stehend die Flächen für Windparks durch die Regio-
nalplanung im Vorwege fest. 
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Einzelhandel, Wirtschaft und Beschäftigung 

Hinsichtlich des Gewerbes sind neben einzelnen kleineren Standorten vor allem die beiden 
größeren Gewerbegebiete für eine uneingeschränkte gewerbliche Nutzungen vorgesehen. Sie 
sind gut erschlossen und lassen bedarfsgerechte Erweiterungen auch ohne Immissions-
schutzkonflikte zu. Im Zuge des FNP ist daher ein eventuell absehbarer Erweiterungsbedarf 
zu berücksichtigen.  

Wohnverträgliches Gewerbe, Handwerk, nicht großflächiger Einzelhandel und landwirtschaft-
liche Betriebe lassen sich in gemischten Bauflächen unterbringen. Hierfür bieten gerade die 
innerörtlichen Lagen an vielen Stellen Potenziale im Innenbereich.  

In Bezug auf den Einzelhandel ist die Schwelle zur Großflächigkeit entscheidend für eine Fein-
steuerung, die im FNP durch Sondergebiete bzw. Sonderbauflächen erfolgen kann. Grund-
sätzlich sollten großflächige Einzelhandelsbetriebe nur an integrierten Standorten, möglichst 
auch in den Ortskernen untergebracht werden. Das Einkaufszentrum Spaden hat hier eine 
Sonderrolle, die sicherlich ein Abweichen von dieser Regelung erfordert. Zur Entwicklung der 
Ortskerne in den größeren Ortschaften Schiffdorf und Spaden sollten auf der Basis von Ein-
zelhandelsgutachten die zentralen Versorgungsbereiche im FNP dargestellt werden, in denen 
sich die Versorgungseinrichtungen räumlich konzentrieren sollen. Dies entspricht dem Leitbild 
der Gemeinde, starke Ortskerne zu entwickeln. 

 

Landschaftsentwicklung ï Umwelt, Natur und Freizeit 

Im Flächennutzungsplan werden die Schutzgebiete und Schutzobjekte nach dem Naturschutz, 
die Gewässer und Wasserschutzgebiete, die Hauptstraßen, Bahnlinien und Hauptversor-
gungsleitungen und die Bauflächen für die unterschiedlichen Nutzungen im Außenbereich dar-
gestellt. Über die Darstellung von Hauptwanderwegen und Hauptradwegeverbindungen kön-
nen weitere freizeitbezogene Nutzungen dargestellt werden, die das gemeindliche Ziel einer 
Entwicklung der Naherholungsfunktion unterstützen.  

Für einzelne Nutzungen im Außenbereich, wie Windenergieerzeugung, gewerbliche Tierhal-
tungsanlagen und Sandabbauflächen kann im FNP eine räumliche Steuerung erreicht werden, 
indem Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung an anderer Stelle dargestellt werden. 
Dazu wäre es im Zuge der Teil-FNP-Änderung erforderlich, eine gesamtgemeindliche Unter-

suchung des Außenbereichs durchzuführen.  

Durch die Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind die Grundlagen für eine Priorität von Na-
tur- und Landschaftsschutz in einigen Teilen des Außenbereichs geschaffen. Hier gelten die 
entsprechenden gesetzlichen Grundlagen.  

Weitere Vorbehalts- und Vorranggebiete, z.B. für die Windenergie, für die Erholung und für die 
Landwirtschaft werden im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegt. Der FNP muss die 
Vorsorge- und Vorrangfunktionen berücksichtigen.  

Insbesondere ist auch für die Landwirtschaft und für eine wohnungsnahe Erholung genug 
Raum zu sichern, der frei von anderen Nutzungen und Bebauungen gehalten wird. Eine Aus-
einandersetzung mit diesen Bedeutungen von Landschaftsteilräumen ist im FNP unerlässlich, 
auch um die Grenzen für die Siedlungsentwicklung festzulegen und ggf. den Ausschluss an-
derer Landschaftsnutzungen (gewerbliche Tierhaltung, Rohstoffabbau) vorzubereiten.  

Unklar ist noch die weitere Nutzung von Silbersee und Spadener See. Für die bisherigen in-
tensiven Freizeitnutzungen müssen Folgenutzungen auf der Basis nachhaltig tragbarer Kon-
zepte gefunden werden. Der FNP wird hierzu eine grundsätzliche Aussage machen müssen, 
mit der die gemeindlichen Ziele und Interessen formuliert wird.    

 

Zusammenfassung Handlungsansätze 

Zusammenfassend sind die insbesondere die folgenden Handlungsansätze bei der Teil-FNP-
Änderung zu beachten:  

¶ Starke Ortskerne 

¶ Neubaugebiete zurückhaltend entwickeln 
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¶ Wohnen im Bestand fördern 

¶ Schwerpunkt in den größeren Ortschaften 

¶ Funktionsvielfalt/Nutzungsmischung 

¶ Dezentrale & regenerative Energieerzeugung 

¶ Keine Außenbereichsnutzung durch gewerbliche Betriebe 

¶ Landwirtschaftliche Bewirtschaftung maßvoll & vielfältig 

¶ Wirtschaft im Einklang mit Wohnen entwickeln 

¶ Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Gewerbebetriebe 

4.2 Leitbild für die Siedlungsentwicklung 

Als Grundlage gilt die Strategische Entwicklungsplanung Schiffdorf 2030, deren Leitbild für 
den Flächennutzungsplan zugrunde gelegt und bei den Neudarstellungen ï insbesondere von 
Wohnbauflächen - berücksichtigt wird. 

Der Rahmen der Siedlungsentwicklung wird durch den vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels und der raumordnerischen Vorgaben ermittelten Bedarf an Bauflächen vorge-
geben. Bei der räumlichen Verteilung neuer Bauflächen und der Änderung von Bauflächen 
wird dieser Rahmen eingehalten und gleichzeitig auf die Bewahrung des Charakters der Ort-
schaften sowie die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes Rücksicht genommen. 

Um die zukünftige Siedlungsentwicklung ressourcenschonend zu gestalten sowie den Flä-
chen- und Landschaftsverbrauch zu begrenzen, ist der Grundsatz ĂInnenentwicklung vor Au-
Çenentwicklungñ bei der Siedlungsentwicklung in allen Ortschaften zu beachten.  

Der Schwerpunkt der künftigen Wohnentwicklung in der Gemeinde Schiffdorf liegt im Sinne 
der Raumordnung im Grundzentrum Schiffdorf. Mit der Zielsetzung, die wohnbauliche Ent-
wicklung auf das Grundzentrum zu konzentrieren, gilt es, künftig am Standort Schiffdorf aus-
reichend Wohnbauland bereitzustellen. Dazu sind neben der Entwicklung von verbleibenden 
Flächenreserven und Baulücken im Bestand vor allem genügend neue Flächen für eine wohn-

bauliche Entwicklung ins Auge zu fassen.  

Der größten Ortschaft Spaden kommt ebenfalls eine besondere Bedeutung für die Siedlungs-
entwicklung zu, obwohl Spaden raumordnerisch kein Grundzentrum darstellt. Die hier vorhan-
denen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen sowie der Mangel an Flächenreserven und 
Baulücken im Bestand rechtfertigen einen gesteigerten Bedarf an Wohnbauland in dieser Ort-
schaft. Die Ausweisung neuer Bauflächen in Spaden erfolgt maßvoll insbesondere unter Rück-
sichtnahme auf die touristisch und landschaftlich bedeutsamen Bereiche östlich sowie die ge-
werblichen Bereiche nördlich der Ortslage. Neben der wohnbaulichen Entwicklung sollen in 
Spaden auch Bedarfe der gewerblichen Entwicklung in Anknüpfung an die Gewerbe- und Ein-

zelhandelsstandorte befriedigt werden. 

In den übrigen Ortschaften hat sich die Siedlungsentwicklung im Sinne der Raumordnung und 
aufgrund der geringeren Orientierung nach Bremerhaven im Rahmen der Eigenentwicklung 
zu bewegen. In den eher ländlich geprägten Ortschaften Bramel, Geestenseth, Laven, 
Sellstedt, Wehden und Wehdel erfolgt daher im Wesentlichen eine Anpassung an neue 
räumliche Bedürfnisse. Gleichzeitig ist dabei der historische Charakter zu wahren. Im Fokus 
stehen insbesondere die hauptsächlich durch landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe 
geprägten Dorfkerne als Orte der Identifikation. Weiterhin besteht die Herausforderung, den 
Generationswechsel zu organisieren und Leerstände zu vermeiden. Im Sinne einer möglichst 
kompakten Siedlungsstruktur gilt es sowohl, die bestehenden wohnbaulichen Reserveflächen 
zu prüfen als auch neue Flächen für die Weiterentwicklung (i.S.d. Eigenentwicklung) zu iden-
tifizieren. 

Für die gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde wird eine Konzentration auf die Ortschaf-
ten Schiffdorf, Spaden und Wehden angestrebt. Die gewerblichen Bauflächen sollen sich zur 
Autobahn A 27 und nach Bremerhaven orientieren. Die Gemeinde ist bestrebt, die Gewerbe-
Standorte in Schiffdorf und Spaden bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Mit einer neuen ge-
werblichen Baufläche in der Ortschaft Spaden wird hier das Angebot entsprechend der Ent-
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wicklungsplanung Schiffdorf 2030 bedarfsgerecht weiterentwickelt. In Wehden werden in An-
passung an die raumordnerischen Vorgaben (gem. § 1 Abs. 4 BauGB) Gewerbeflächen an 

der Autobahnabfahrt Debstedt bereitgestellt. 

4.3 Leitbild für die Entwicklung von Natur und Landschaft 

Natur und Landschaft sind ein großes Potenzial für das Leben in der Gemeinde Schiffdorf. 
Dies gilt es zu nutzen, weiterzuentwickeln und zu schützen. Landschaft und Grün bieten für 
viele Interessen Raum und Gelegenheit. Diese Vielfalt der Freizeitmöglichkeiten ist ein Her-
ausstellungsmerkmal und soll als solches weiterentwickelt werden. Sie reicht von den Bade-
seen als intensive Nutzung bis hin zu den Naturerlebnisstätten in den Schutzgebieten als na-
turnahes Freizeitangebot.  

Bei allen Angeboten in der Landschaft oder an der Grenze zu landschaftlich bedeutsamen 
Räumen ist ein verträgliches Nebeneinander besonders zu betrachten. Wohnen am Ortsrand, 
Landwirtschaft, Naturschutz, Naherholung, gewerbliche Tierhaltung und Energieerzeugung 
sind sehr unterschiedliche Nutzungen im Außenbereich, die miteinander verträglich organisiert 
werden müssen. Dies soll im Flächennutzungsplan berücksichtigt werden. 

 

5. Darstellungen in der Teil-FNP-Änderung gemäß § 5 Abs. 2 BauGB 

5.1 Grundsätze der Neudarstellungen von Bauflächen 

5.1.1 Bedarfe und Prioritäten 

Als Neudarstellungen werden solche Flächen gewählt, die vor dem Hintergrund der angestreb-
ten städtebaulichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Land-
schaft geeignet sind. Die Flächen wurden aber auch vor dem Hintergrund ausgewählt, dass 
die Flächenverfügbarkeit integral von der Bereitschaft der Flächeneigentümer abhängt, die zur 
Entwicklung beabsichtigten Flächen auch faktisch zur Verfügung zu stellen.  

Um den typisierten raumordnerischen Vorgaben56 zum Umfang der Wohnbauflächen entspre-
chen zu können, werden solche Flächen als Neudarstellungen gewählt, die bezogen auf den 
jeweiligen Siedlungstyp zum derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand seitens der Gemeinde 
als geeignete Flächen für die Siedlungsentwicklung in den kommenden Jahren und bis zum 
Jahr 2030 angesehen werden. Die regionalplanerischen Vorgaben werden in der Gesamt-
schau der Neudarstellungen eingehalten. 

Aus Sicht der Gemeinde Schiffdorf wird eine Darstellung von Bauflächen in einem solchen 
Umfang angestrebt, dass für die künftige bauliche Entwicklung bis zum Jahr 2030 ausreichend 
Alternativ-Flächen zur Verfügung stehen. Auf diese Weise können Verfahren zur späteren Än-
derung / Anpassung des Flächennutzungsplanes vermieden werden. 

Die in den anliegenden Themenkarten gezeigten Potenzial- bzw. Perspektivflächen stellen 
bauliche Entwicklungsmöglichkeiten der Siedlungskörper über den Zeithorizont 2030 hinaus 
dar. Die Potenzial-/Perspektivflächen können auch als Alternativen angesehen werden, die 
dann zum Zuge kommen sollten, wenn ortschaftsbezogen die Flächenverfügbarkeit der neu 
dargestellten Flächen zur Zeit der Aufstellung konkreter verbindlicher Bebauungspläne nicht 
gegeben ist. Für die Inanspruchnahme von Potenzial-/Perspektivflächen wäre allerdings je-

weils eine eigenstände Änderung / Anpassung des Flächennutzungsplans notwendig.  

 
56 ñZum Typ 1 gehören Gemeinden / Dörfer, deren Eigenentwicklung im Hinblick auf die Neuausweisung von Wohn-
bauflächen nicht so restriktiv zu betrachten ist, da sie aufgrund ihrer vorhandenen Infrastruktur, Einwohnerzahl und 
der zu erwartenden demografischen Entwicklung langfristig positiver zu beurteilen sind. Aufgrund von Erfahrungs-
werten wird für diese Orte ein Orientierungswert von ca. 3,5 Wohneinheiten pro Jahr pro Tausend Einwohner als 
angemessen betrachtet. Zum Typ 2 gehören die Gemeinden und Dörfer, bei denen die Ausweisung von Wohnbau-
flächen im Rahmen der sogenannten Eigenentwicklung insbesondere aufgrund einer überwiegend fehlenden Inf-
rastruktur restriktiver zu betrachten ist. In diesen Orten wird ein Orientierungswert von ca. 1,5 Wohneinheiten pro 
Jahr pro Tausend Einwohner als angemessen betrachtet." (Auszug aus dem RROP 2012 des LK Cuxhaven) 
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In Bezug auf die rechnerische Bedarfsermittlung der wohnbaulichen Entwicklung (siehe Kap. 
2.3.8 dieser Begründung) werden in den Ortschaften Schiffdorfs zusammenfassend die fol-

genden Bauflächen dargestellt: 

In der Ortschaft Schiffdorf werden Neudarstellungen in einem Umfang dargestellt, der ge-
eignet erscheint, die Ortschaft als Grundzentrum der Gemeinde und Zentrum der wohnbauli-
chen Entwicklung in unmittelbarer räumlicher Nähe zu Bremerhaven zu stärken. Es werden 

dazu Wohnbauflächen in einer Größe von 23,5 ha ausgewiesen. 

In der Ortschaft Spaden werden Neudarstellungen etwa im Rahmen der Bedarfsermittlung 
dargestellt. Es werden Wohnbauflächen der in einer Größe von 10,4 ha ausgewiesen. Zusätz-
lich werden gemischte Bauflächen in einer Größe von 2,9 ha dargestellt. Mit den Darstellungen 
überschreitet Spaden damit geringfügig die vorgenommene Bedarfsermittlung, was aber vor 
dem Hintergrund, dass Spaden die bevölkerungsreichste Ortschaft darstellt, gerechtfertigt er-
scheint. Gewerbliche Bauflächen werden in Spaden darüber hinaus im Umfang von 5,9 ha 
ausgewiesen. Dies entspricht dem Bedarf der gewerblichen Entwicklung (siehe Kap. 2.4.1 die-

ser Begründung). 

In den übrigen Ortschaften überschreiten die dargestellten Bauflächen den ermittelten zu-
sätzlichen Bedarf an Wohnbauland (siehe auch Kap. 2.3.8 dieser Begründung). Gemäß der 
vorgenommenen Bedarfsermittlung dürften für die Ortschaften Wehdel, Geestenseth und Bra-
mel keine Bauflächen neu dargestellt werden. In den Ortschaften Sellstedt, Wehden und La-
ven dürften lediglich Neudarstellungen im Umfang von 0,20 ha (Laven), 0,53 ha (Wehden) und 
1,84 ha (Sellstedt) getätigt werden. 

Aus Sicht der Gemeinde Schiffdorf stellt die rechnerische Bedarfsermittlung für diese Ortschaf-
ten keine geeignete Grundlage dar. Vielmehr sollen in der Teil-FNP-Änderung auch in diesen 
Ortschaften gewisse Perspektiven für die künftige wohnbauliche Entwicklung im Sinne der Ei-
genentwicklung geschaffen werden. Daher werden Neudarstellungen von Wohnbauflächen 
und gemischten Bauflächen in einem unter Beteiligung der Ortschaften ermittelten Umfang 
vorgesehen. Die Gemeinde wird für diese Ortschaften sukzessive die innerörtlichen Bauflä-
chenpotenziale ermitteln und sie den regionalplanerisch ermittelten Wohnbauflächenbedarfen 
bei der Aufstellung verbindlicher Bebauungspläne abwägend gegenüberstellen. 

5.1.2 Alternative Bauflächen 

Die in den anliegenden Themenkarten gezeigten Potenzialflächen können als alternative Bau-
flächen angesehen werden, die dann zum Zuge kommen sollten, wenn ortschaftsbezogen die 
Flächenverfügbarkeit der neu dargestellten Flächen zur Zeit der Aufstellung konkreter verbind-
licher Bebauungspläne nicht gegeben ist. Für die Inanspruchnahme von Potenzialflächen wäre 
allerdings jeweils eine eigenständige Änderung des Flächennutzungsplans notwendig.  

5.1.3 Herausnahme und Umwandlung von Bauflächen 

Im Zuge der Neudarstellungen kommt es bei einigen Flächen zu Anpassungen. Insbesondere 
werden einige bestehende Reserveflächen als Darstellungen zurück- bzw. herausgenommen 
oder zu Grünflächen umgewandelt. Einige andere Bauflächen werden zudem in ihrer Art der 
baulichen Nutzung verändert; z.B. werden gemischte Bauflächen in Wohnbauflächen umge-
wandelt, Wohnbauflächen in gemischte Bauflächen umgewandelt oder Wohnbauflächen in 
SPE-Flächen oder Flächen für den Gemeinbedarf umgewandelt. Diese Änderungen sind für 
jede Ortschaft im Detail den angefügten Themenkarten zu entnehmen (siehe auch Kap. 2.3.7 
dieser Begründung). 

Da die im wirksamen FNP dargestellten Flächen als Bestand gewertet werden und von ihnen 
mit der Planung somit keine neuen Umweltauswirkungen ausgehen, wird sich das weitere 
Vorgehen mit Abwägung, Umweltbericht und Eingriffsbewertung auf die tatsächlichen Neudar-
stellungen konzentrieren.  
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5.2 Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 

5.2.1 Darstellungen im Bestand und Neudarstellungen 

Die bebauten Bereiche der Ortslagen bleiben entsprechend dem bislang wirksamen FNP un-
angetastet, soweit die Realnutzung den im FNP dargestellten Flächen jeweils entspricht. Wäh-
rend diese Flächen als Bestand anzusehen sind, sind die im wirksamen FNP dargestellten, 
aber noch nicht bebauten Bauflächen und die beabsichtigten Neudarstellungen Bereiche, die 
als bedarfsgerechte Auswahl zur Steuerung der künftigen Ortsentwicklung dienen sollen.  

Im Folgenden erhalten die tatsächlichen Neudarstellungen von Bauflächen eine steckbriefar-
tige, detaillierte Beschreibung, während die herausgenommenen und umgewandelten Bauflä-
chen lediglich in der Übersicht aufgeführt, aber aufgrund der fehlenden zusätzlichen Auswir-
kungen nicht näher erläutert werden. 

Bei den für Neudarstellungen vorgesehenen Flächen sind mitunter nach § 22 Abs. 4 Nieder-
sächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) i.V.m. 
§ 29 BNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile wie Hecken (HFB, HFM, HFS), Baumrei-
hen (HBA), Extensivgrünland (GE, GM) betroffen. Auf den Schutzstatus wird jeweils nachricht-
lich hingewiesen. Eine naturschutzrechtliche Ausnahme/Befreiung ist bei adäquatem Aus-
gleich möglich. 
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5.2.2 Ortschaft Spaden 

 
Abbildung 12: Übersichtskarte Ortschaft Spaden, ohne Maßstab 

Neudarstellungen im Überblick: 

Spaden 1 Wohnbaufläche, KITA (punk-
tuell) 

Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung, Erweite-
rung des Ortsrands 

Spaden 2 Gemischte Baufläche Sicherung von gemischten Bauflächen zur Entwicklung 
von Wohnen und Gewerbe; Arrondierung Ortsrand 

Spaden 3 Wohnbaufläche Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung; Erweite-
rung des Ortsrandes 

Spaden 4 Gemischte Baufläche Bereitstellung von Wohnbauflächen und gewerblichen 
Bauflächen als Übergang zwischen Wohngebiet und ge-
planten Gewerbeflächen 

Spaden 5 
(siehe Kap. 5.3.2) 

Gewerbliche Baufläche Bereitstellung gewerblicher Bauflächen, auch für lokales 
Gewerbe 

Spaden 6 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(Feuerwehr) 

Umwandlung Wohnbaufläche und Grünfläche (Spiel-
platz) 

Spaden 7 und 8 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Gemischte Baufläche Umwandlung Wohnbaufläche 

Spaden 9-11 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Wohnbauflächen Umwandlung gemischte Bauflächen 

Spaden 12 
(siehe Kap. 5.1.3) 

SPE-Fläche Umwandlung Wohnbaufläche 

Tabelle 9: Neudarstellungen Bauflächen in der Ortschaft Spaden  
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Fläche: Spaden 1 

Ausschnitt aus dem Luftbild:             Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 

Größe:  6,0 ha 

Lage: östlicher Ortsrand 

Nutzung:  Ackerland 

Umgebung: westlich anschließende Wohnbebauung 

östlich Spadener See mit Campingplatz und Naherholung 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung 

bisherige FNP-Darstellung:  6,0 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  6,0 ha Wohnbauflächen, Kindertagesstätte (punktuell) 

Erschließung: Anbindung im Norden über Langenfeldweg, im Westen über Verlängerung 
Am Westerfeld, südlich über Verlängerung Breslauer Weg  

Siedlungsgefüge: Ortsrand, Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Spaden, neue Kita innerhalb der Fläche 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

Berücksichtigung der angrenzenden Wohn- und Freizeit-/Naherholungsnut-
zungen 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: - 

Natur und Landschaft: Acker (A) ï geringe Bedeutung  

Allee/Baumreihe (HBA) am nördlichen Rand (außerhalb der Fläche) 

Strauch-Baumhecke (HFM) am südlichen Rand (außerhalb der Fläche) 

Kleingartenanlage, Parkanlage, Friedhof 

Markante Geländekante 

geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

geringe Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft 

Boden und Wasser: weitmaschiges Grabensystem, überwiegend mäßig ausgeprägte Gräben 

Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers 

Bodenlandschaft: Lehmgebiete 

Bodentypen: mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol, mittlerer Braun-
erde-Podsol, mittlerer Pseudogley-Podsol 

Bodenfruchtbarkeit: mittel bis gering 

Sickerwasserrate: >250 bis 300 mm/a 

Bodenkundliche Feuchtestufe: 2 ï mittel trocken 

Erholungswert der Landschaft: Nähe zu Naherholungsgebiet Spadener See 

Berücksichtigung der Freizeit- und Naherholungsnutzungen 

Denkmalschutz /Archäologie: Siedlung der RKZNWZ und ein abgeräumtes Megalithgrab 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, südlich Vorbehaltsgebiet Natur und Land-
schaft  

Eingriffsregelung: Erhöhter Ausgleichsbedarf durch schutzwürdige Böden (Plaggenesch), inter-
ner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich 

Ortsrandeingrünung zum Ausgleich erforderlich 
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Fläche: Spaden 2 

Ausschnitt aus dem Luftbild:             Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 
Größe:  0,9 ha 

Lage: nordwestlicher Ortsrand 

Nutzung:  Grünland 

Umgebung: nördlich angrenzend EKZ Spaden und Autobahnanschlussstelle Bremer-
haven-Überseehäfen 

östlich anschließende Wohnbebauung und Gewerbe 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung von gemischten Bauflächen zur Entwicklung von Wohnen und Ge-
werbe, Arrondierung des Ortsrandes 

bisherige FNP-Darstellung:  0,9 ha Kleingärten 

neue FNP-Darstellung:  0,9 ha Gemischte Bauflächen 

Erschließung: Anbindung über Blinkstraße an K 63, Anbauverbotszone beachten 

Siedlungsgefüge: Ortsrand, Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Spaden 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

Lärmimmissionen durch Nähe zu Autobahn, K 63 und Gewerbe 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: teilweise innerhalb Trinkwasserschutzgebiet Langen und Leherheide, Schutz-
zone III A 

Natur und Landschaft: Artenarmes Intensivgrünland (GI) 

ggf. artenarmes Extensivgrünland (GE) 

sonstiger standortgerechter Gehölzbestand (HPS) am östlichen Rand  

mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

hohe Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft 

Boden und Wasser: Böden mit aufgrund der Ackernutzung sehr hoher Phosphatauswaschungs-
gefährdung 

Bodenlandschaft: Moore und lagunäre Ablagerungen 

Bodentyp: sehr tiefes Erdhochmoor  

Sickerwasserrate: >50 bis 100 mm/a 

Bodenkundliche Feuchtestufe: 6 ï stark frisch 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: keine relevanten archäologischen Fundstellen bekannt 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft, Vorranggebiet Trinkwassergewin-
nung, Absoluter Grünstandort 

Eingriffsregelung: interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich 

Ortsrandeingrünung zum Ausgleich erforderlich 
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Fläche: Spaden 3 

Ausschnitt aus dem Luftbild:             Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 
Größe:  4,4 ha 

Lage: nördlicher Ortsrand 

Nutzung:  Ackerland 

Umgebung: westlich Sportplätze  

nordwestlich Bremerhavener Straße K 63  

südlich angrenzend Reitverein Spaden (SO Reit) und Wohnbebauung (neues 
Wohngebiet) 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung 

Abrundung des Ortsrandes 

bisherige FNP-Darstellung:  4,4 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  4,4 ha Wohnbauflächen 

Erschließung: Anbindung über K 63 und Wehdener Straße südlich, Anbauverbotszone be-
achten 

Nähe zu Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen der A 27 

Siedlungsgefüge: nördlicher Ortsrand, Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Spaden 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

mögliche Geruchsimmissionen durch Reiterhof 

Lärmimmissionen durch Kreisstraße 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: innerhalb Trinkwasserschutzgebiet Langen und Leherheide, Schutzzone III A 

Natur und Landschaft: Acker (A) 

Allee/Baumreihe (HBA) aus alten Bäumen/Sträuchern im östlichen Bereich  

geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

geringe Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft 

Boden und Wasser: Böden mit sehr hoher Winderosionsempfindlichkeit 

Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers 

Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers 

Bodenlandschaft: Lehmgebiete 

Bodentyp: mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol 

Bodenfruchtbarkeit: mittel 

Sickerwasserrate: > 250 bis 300 mm/a 

Bodenkundliche Feuchtestufe: 3 ï schwach trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: zwei urgeschichtliche FundsteIlen 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 

Eingriffsregelung: interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich 

Ortsrandeingrünung zum Ausgleich erforderlich 
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Fläche: Spaden 4 

Ausschnitt aus dem Luftbild:             Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 

Größe:  2,0 ha 

Lage: nördlicher Ortsrand 

Nutzung:  Ackerland 

Umgebung: nordwestlich Bremerhavener Straße K 63 

südlich angrenzend Wohnbebauung (Regenrückhaltebecken eines neuen 
Wohngebietes) 

Allgem. Entwicklungsziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen als Über-
gang zwischen Wohngebiet und geplanten Gewerbeflächen 

bisherige FNP-Darstellung:  2,0 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  2,0 ha gemischte Bauflächen 

Erschließung: Anbindung über K 63 von Westen und über geplantes Wohngebiet Spaden 4 
von Osten, Anbauverbotszone zur K 63 beachten 

Nähe zu Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen der A 27 

Siedlungsgefüge: Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Spaden 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

Lärmimmissionen durch Kreisstraße, Sportplätze und geplantes Gewerbe auf 
der Fläche Spaden 5 

Lärmemissionen auf Sportplätze und geplante Wohnbebauung Fläche Spa-
den 4 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: innerhalb Trinkwasserschutzgebiet Langen und Leherheide, Schutzzone III A 

Natur und Landschaft: Acker (A) 

Allee/Baumreihe (HBA) aus jungen bis mittelalten Bäumen/Sträuchern am 
westlichen Rand  

geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

geringe Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft 

Boden und Wasser: Böden mit sehr hoher Winderosionsempfindlichkeit 

Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers 

Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers 

Bodenlandschaft: Lehmgebiete; Bodentyp: mittlerer Pseudogley-Podsol, mitt-
lerer Plaggenesch unterlagert von Podsol; Bodenfruchtbarkeit: gering bis mit-
tel; Sickerwasserrate: > 250 bis 350 mm/a; Bodenkundliche Feuchtestufe: 6/2 
ï stark frisch/mittel trocken; 3 ï schwach trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: zwei urgeschichtliche FundsteIlen 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorranggebiet Trinkwassergewinnung, Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

Eingriffsregelung: interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich; Ortsrandein-
grünung zum Ausgleich erforderlich 
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5.2.3 Ortschaft Schiffdorf 

  
Abbildung 13: Übersichtskarte Ortschaft Schiffdorf, ohne Maßstab 

 

Neudarstellungen im Überblick: 

Schiffdorf 1 Wohnbaufläche, KITA (punk-
tuell) 

Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung des 
Grundzentrums; Konzentration der Siedlungsentwick-
lung (Soziale Infrastruktur / Versorgungsinfrastruktur) 

Schiffdorf 2 Wohnbaufläche Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung des 
Grundzentrums; Konzentration der Siedlungsentwick-
lung (Soziale Infrastruktur / Versorgungsinfrastruktur) 

Schiffdorf 3 Wohnbaufläche, KITA (punk-
tuell), Fläche für den Gemein-
bedarf (Feuerwehr) 

Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung des 
Grundzentrums, Erweiterung des Ortsrands; Sicherung 
eines Standorts für die Feuerwehr 

Schiffdorf 4 Wohnbaufläche Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung des 
Grundzentrums, Erweiterung des Ortsrands 

Schiffdorf 5 
(siehe Kap. 5.1.3) 

SPE-Fläche Umwandlung Wohnbaufläche 

Schiffdorf 6 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Fläche für die Landwirtschaft Herausnahme Wohnbaufläche 

Schiffdorf 7 
(siehe Kap. 5.6.2) 

Fläche für Wald, Grünfläche 
(Spielplatz) 

Sicherung von Wald und einer Spielplatzfläche 

Tabelle 10: Neudarstellungen Bauflächen in der Ortschaft Schiffdorf  
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Fläche: Schiffdorf 1 

Ausschnitt aus dem Luftbild:                      Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 
Größe:  7,8 ha 

Lage: zentral in der Ortschaft, im Übergang zur Stadt Bremerhaven 

Nutzung:  Ackerland, Wohnbebauung, Kleingarten 

Umgebung: südöstlich grenzt Nahversorgungszentrum an, dahinter Gewerbegebiet 
Schiffdorf südlich der K 58 

östlich Gemeindegrenze zu Bremerhaven (Wohnbebauung angrenzend) 

nördlich anschließende Wohnbebauung 

westlich angrenzend Gemeinbedarfsflächen 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung des Grundzentrums 

Konzentration der Siedlungsentwicklung  

bisherige FNP-Darstellung:  3,8 ha Gemeinbedarfsflächen: Öffentliche Verwaltung, Sporthalle 

4,0 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  7,8 ha Wohnbauflächen, Kindertagesstätte (punktuell) 

Erschließung: Anbindung über die Straße Zum Feldkamp; im Norden über Veerenstraße, 
südlich über den landwirtschaftlichen Weg im Bereich des bestehenden Nah-
versorgers (Aldi) 

Siedlungsgefüge: Siedlungsbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Schiffdorf 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

mögliche Lärmimmissionen durch Nähe zu K 58, Gewerbe im Süden und 
Nahversorgungszentrum sowie durch Feuerwehr- und Schulnutzungen öst-
lich 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: innerhalb Trinkwasserschutzgebiet Wulsdorf, Schutzzone III B 

Natur und Landschaft: Acker (A); Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten 
(HSE) im nördlichen Bereich (Kleingarten); geringe bis mittlere Bedeutung für 
Arten und Lebensgemeinschaften, eingeschränkte landwirtschaftliche Nut-
zung durch Flächengrößen; mittlere Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft 

Boden und Wasser: Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Winderosionsgefährdung 

Bereiche mit hoher Grundwasserneubildungsrate bzw. Sickerwasserrate bei 
Ackernutzung; Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwas-
serneubildung und vorrangiger Schutz des Grundwassers; Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens und des Grundwassers; Bodenlandschaft: Lehmgebiete; 
Bodentyp: mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol, mittlerer Pseu-
dogley-Podsol; Bodenfruchtbarkeit: mittel bis gering; Sickerwasserrate: > 250 
bis 300 mm/a; Bodenkundliche Feuchtestufe: 3 ï schwach trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: Bronzezeitliche Siedlungsspuren 

Raumordnung u. Landesplanung: zentrales Siedlungsgebiet, Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 

Eingriffsregelung: interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich 



68. TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN-ÄNDERUNG ï BEGRÜNDUNG GEMEINDE SCHIFFDORF 

50 

Fläche: Schiffdorf 2 

Ausschnitt aus dem Luftbild:                       Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 
Größe:  7,9 ha 

Lage: zentral in der Ortschaft, im Übergang zur Stadt Bremerhaven 

Nutzung:  Ackerland, Kleingärten 

Umgebung: südlich K 58 und dahinter Gewerbegebiet Schiffdorf 

Regenrückhaltebecken (Grünfläche) südlich 

nördlich anschließende Wohnbebauung 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung des Grundzentrums 

Konzentration der Siedlungsentwicklung  

bisherige FNP-Darstellung:  7,9 ha Landwirtschaft, 110kV-Leitung 

neue FNP-Darstellung:  7,9 ha Wohnbauflächen, 110kV-Leitung 

Erschließung: Anbindung im Westen über die Straßen Zum Feldkamp und Veerenstraße so-
wie südlich über den landwirtschaftlichen Weg im Bereich des bestehenden 
Nahversorgers (Aldi); südlich über K 58 

Siedlungsgefüge: Siedlungsbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Schiffdorf 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

Lärmimmissionen durch Nähe zu K 58, Gewerbe im Süden und Nahversor-
gungszentrum, Immissionen durch 110kV-Leitung 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: innerhalb Trinkwasserschutzgebiet Wulsdorf, Schutzzone III B 

Natur und Landschaft: Acker (A); Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten 
(HSE) am nordwestlichen Rand 

Rubus-/Lianengestrüpp (BRR) am südwestlichen Rand  

Baumhecke (HFB) und Strauch-Baum-Wallhecke (HWM) am südlichen Rand 

geringe bis mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung durch Flächengrößen; mittlere 
Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

Boden und Wasser: Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Winderosionsgefährdung; Berei-
che mit hoher Grundwasserneubildungsrate bzw. Sickerwasserrate bei 
Ackernutzung; Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwas-
serneubildung und vorrangiger Schutz des Grundwassers; Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens und des Grundwassers; Bodenlandschaft: Lehmgebiete; 
Bodentyp: mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol, mittlerer Pseu-
dogley-Podsol; Bodenfruchtbarkeit: mittle bis gering; Sickerwasserrate: > 250 
bis 300 mm/a; Bodenkundliche Feuchtestufe: 3 ï schwach trocken, 6/2 ï 
stark frisch/mittel trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: bronzezeitliche Siedlungsspuren 

Raumordnung u. Landesplanung: zentrales Siedlungsgebiet, Vorranggebiet Trinkwassergewinnung, Vorrangge-
biet Leitungstrasse 

Eingriffsregelung: interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich 
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Fläche: Schiffdorf 3 

Ausschnitt aus dem Luftbild:           Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 
Größe:  8,0 ha 

Lage: nordöstlicher Ortsrand 

Nutzung:  Ackerland, Grünland 

Umgebung: südlich anschließende Wohnbebauung und Standort Feuerwehrhaus 

nördlich Landschaftsraum mit vereinzelter Wohnbebauung 

östlich Brameler Straße K 60 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung des Grundzentrums 

bisherige FNP-Darstellung:  8,0 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  8,0 ha Wohnbauflächen, Kindertagesstätte (punktuell), angrenzend Flächen 
für den Gemeinbedarf (Feuerwehr) 

Erschließung: Anbindung im Süden und Osten über Brameler Straße 

westlich über Auf den Strangen 

Siedlungsgefüge: Ortsrand, Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Schiffdorf, neue Kita südlich der Fläche 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

Lärmimmissionen durch K 60 im Osten 

mögliche Lärmimmissionen durch Feuerwehr-Standort (B-Plan Nr. 102) 

mögliche Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: innerhalb Trinkwasserschutzgebiet Wulsdorf, Schutzzone III B 

Natur und Landschaft: Acker (A), Artenarmes Intensivgrünland (GI), Strauch-Baumhecken (HFM) mit 
mittelalten bis alten Bäumen/Sträuchern, Strauch-Baumhecke (HFM) mit jun-
gen Bäumen/Sträuchern, Baumhecken (HFB) mit jungen bis mittelalten Bäu-
men/Sträuchern, östlich Naturschutzgebiet Sellstedter See und Ochsentrift-
moor / Wildes Moor, mittlere Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft 

Boden und Wasser:  Bodentyp: Plaggenesch, schutzwürdiger Boden 

Markante Geländekante  

Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Winderosionsgefährdung  

Torfabbau 

Bereiche mit hoher Grundwasserneubildungsrate bzw. Sicherwasserrate bei  

Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers  

Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers  

Neuschaffung von Gehölzstrukturen  

Bodenkundliche Feuchtestufe: 5 mittel frisch  

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: zwei urgeschichtliche FundsteIlen 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 

Eingriffsregelung: Erhöhter Ausgleichsbedarf durch schutzwürdige Böden (Plaggenesch), inter-
ner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich; Ortsrandeingrü-
nung zum Ausgleich erforderlich 
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Fläche: Schiffdorf 4 

Ausschnitt aus dem Luftbild:              Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 

Größe:  0,3 ha 

Lage: westlicher Ortsrand 

Nutzung:  Ackerland 

Umgebung: westlich grenzt Friedhof an, nördlich neues Wohngebiet Osteracker-Süd 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung 

bisherige FNP-Darstellung:  0,3 ha Grünfläche: Friedhof 

neue FNP-Darstellung:  0,3 ha Wohnbauflächen 

Erschließung: Anbindung über Zum Ralandsmoor 

Siedlungsgefüge: Ortsrand, Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Schiffdorf 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

mögliche Geruchs- & Lärmkonflikte durch landwirtschaftlicher Betrieb in östli-
cher Richtung, K 60, derzeit Eigentümer Kirche, Erhöhung der Verkehrsbe-
lastung an den Erschließungsstraßen 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: Innerhalb Trinkwasserschutzgebiet Wulsdorf, Schutzzone III B 

Natur und Landschaft: Acker (A) mit geringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Knapp 180 m östlich befindet sich das Naturschutzgebiet Sellstedter See und 
Ochsentriftmoor / Wildes Moor, ca. 350 m südlich befindet sich das Land-
schaftsschutzgebiet Friedheimer See 

Boden und Wasser:  Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Winderosionsgefährdung 

Torfabbau 

Bereiche mit hoher Grundwasserneubildungsrate bzw. Sicherwasserrate bei 
Ackernutzung 

Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers 

Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers 

Bodenlandschaft: Lehmgebiete 

Bodentyp: mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol 

Bodenfeuchtigkeit: mittel 

Sickerwasserrate: >250 bis 300 mm/a 

Bodenkundliche Feuchtestufe: 3 ï schwach trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: Keine archäologischen Fundstellen bekannt 

Raumordnung u. Landesplanung: zentrales Siedlungsgebiet 

Eingriffsregelung: Interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich; Ortsrandein-
grünung erforderlich 
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5.2.4 Ortschaft Wehdel 

 

Abbildung 14: Übersichtskarte Ortschaft Wehdel, ohne Maßstab 

Neudarstellungen im Überblick: 

Wehdel 1 Wohnbaufläche Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rah-
men der Eigenentwicklung, Arrondierung des Ortsrandes 

Wehdel 2 Wohnbaufläche Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rah-
men der Eigenentwicklung, Arrondierung des Ortsrandes 

Wehdel 3 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Gemischte Baufläche, KITA 
(punktuell) 

Umwandlung Wohnbaufläche 

Wehdel 4-7 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Wohnbauflächen Umwandlung gemischte Bauflächen, Umwandlung Flä-
che für die Landwirtschaft (entsprechend Bestand) 

Wehden 8 & 13 

(siehe Kap. 5.1.3) 

Wohnbauflächen Anpassung an Bestand (bereits bebaute Flächen) 

Wehdel 9 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Grünfläche Umwandlung Wohnbaufläche 

Wehdel 10-12 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Fläche für die Landwirtschaft Herausnahme Wohnbaufläche 

Tabelle 11: Neudarstellungen Bauflächen in der Ortschaft Wehdel 
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Fläche: Wehdel 1  

Ausschnitt aus dem Luftbild:       Beabsichtigte FNP Darstellung: 

           

Größe:  4,3 ha 

Lage: südwestlicher Ortsrand 

südlich Wesermünder Straße L 143 

Nutzung:  Weidefläche/Ackerland 

Umgebung: im Norden und Westen Wohnbebauung und gemischte sowie landwirtschaftli-

che Nutzungen 

im Süden und Osten offener Landschaftsraum 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rahmen der Eigenentwick-

lung 

Arrondierung des Ortsrandes 

bisherige FNP-Darstellung:  4,3 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  4,3 ha Wohnbauflächen  

Erschließung: Anbindung im Norden über Wesermünder Straße L 143/Am Kamp  

Siedlungsgefüge: Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Sellstedt/Wehdel 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

gemischte Nutzungen im Norden angrenzend 

Lärmimmissionen durch L 143 im Norden 

Ver- und Entsorgung: 4,3 ha 

Trinkwasserschutz: - 

Natur und Landschaft: Acker (A) 

Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP) 

Baumhecke (HFB) mit mittelalten bis alten Bäumen 

geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

geringe Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft 

Bereich zur Neuschaffung von Gehölzstrukturen (in Teilbereichen) 

Boden und Wasser: Acker; Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Winderosionsgefährdung 

Bereiche mit hoher Grundwasserneubildungsrate bzw. Sickerwasserrate bei 
Ackernutzung 

Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers 

Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers 

Bodenlandschaft: Lehmgebiete; Bodentyp: mittlerer Plaggenesch unterlagert 
von Podsol; Bodenfruchtbarkeit: mittel; Sickerwasserrate: > 300 bis 350 
mm/a; Bodenkundliche Feuchtestufe: 5 ï mittel frisch 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: Keine relevanten archäologischen Fundstellen bekannt 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

Eingriffsregelung: Interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich; Ortsrandein-
grünung zum Ausgleich erforderlich 
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Fläche: Wehdel 2 

Ausschnitt aus dem Luftbild:          Beabsichtigte FNP Darstellung: 

           

Größe:  0,6 ha 

Lage: südwestlicher Ortsrand 

südlich Wesermünder Straße L 143 

Nutzung:  Weidefläche/Ackerland 

Umgebung: im Norden und Westen landwirtschaftliche Nutzungen 

im Süden und Osten Wohnbebauung 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rahmen der Eigenentwick-

lung 

Arrondierung des Ortsrandes 

bisherige FNP-Darstellung:  0,6 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  0,6 ha Wohnbauflächen  

Erschließung: Anbindung im Süden über die Straße Hainkamp 

Siedlungsgefüge: Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Sellstedt/Wehdel 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

- 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: - 

Natur und Landschaft: Artenarmes Intensivgrünland (GI) 

Strauch-Baum-Wallhecke (HWM) 

geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

geringe Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft 

Bereich zur Neuschaffung von Gehölzstrukturen (in Teilbereichen) 

Im Bereich der Baumreihe, Bäume und Gebüsche in den Nachbarflächen 
können möglicherweise Habitate von Brutvögeln, Fledermäusen oder auch 
Leitstrukturen für Fledermäuse allenfalls baubedingt beeinträchtigt werden. 

Boden und Wasser: Acker; Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Winderosionsgefährdung 

Bereiche mit hoher Grundwasserneubildungsrate bzw. Sickerwasserrate bei 
Ackernutzung 

Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers 

Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers 

Bodenlandschaft: Lehmgebiete; Bodentyp: mittlerer Plaggenesch unterlagert 
von Podsol; Bodenfruchtbarkeit: mittel; Sickerwasserrate: > 300 bis 350 
mm/a; Bodenkundliche Feuchtestufe: 5 ï mittel frisch 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: Keine relevanten archäologischen Fundstellen bekannt 

Raumordnung u. Landesplanung: - 

Eingriffsregelung: Interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich; Ortsrandein-
grünung zum Ausgleich erforderlich 
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5.2.5 Ortschaft Sellstedt 

 

 
Abbildung 15: Übersichtskarte Ortschaft Sellstedt, ohne Maßstab 

 

Neudarstellungen im Überblick: 

Sellstedt 1 Wohnbaufläche; 
SPE-Fläche 

Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rah-
men der Eigenentwicklung, Nachverdichtung innerhalb 
des Siedlungsbereichs 

Sellstedt 2 und 3 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Wohnbaufläche Umwandlung gemischte Baufläche 

Sellstedt 4 und 5 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Fläche für die Landwirtschaft Herausnahme Wohnbaufläche 

Tabelle 12: Neudarstellungen Bauflächen in der Ortschaft Sellstedt 

 

  



68. TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN-ÄNDERUNG ï BEGRÜNDUNG GEMEINDE SCHIFFDORF 

57 

Fläche: Sellstedt 1 

Ausschnitt aus dem Luftbild:      Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 

Größe:  4,8 ha  

Lage: zentral in der Ortschaft 

südlich der Schiffdorfer Straße K 58 / Geestensether Straße L 143 

Nutzung:  landwirtschaftlicher Betrieb, Grünland 

Umgebung: nördlich und westlich grenzt gemischte Bebauung an; südlich grenzt 
Bahntrasse an; angrenzend geplante FNP-Darstellungen: nördlich: Maßnah-
menflªche entlang der K 58, s¿dlich: sonstiges Sondergebiet ĂSolarparkñ  

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rahmen der Eigenentwick-
lung, Nachverdichtung innerhalb des Siedlungsbereichs, vorbereitende Si-
cherung von Kompensationsflächen 

bisherige FNP-Darstellung:  4,8 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  4,0 ha Wohnbauflächen, davon dürfen max. 1,8 ha als tatsächliches Bauland 
entwickelt werden; 0,8 ha SPE-Fläche 

Erschließung: nördlich über Geestensether Straße; östlich über Beelacker 

Siedlungsgefüge: Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Sellstedt/Schiffdorf 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

Restriktionen durch Lärmimmissionen durch Bahntrasse südlich und 
K58/L143 nördlich, Schallschutzmaßnahmen sind vorzusehen; durch die ge-
planten Darstellung einer Maßnahmenfläche nördlich der Wohnbaufläche 
rückt die geplante Wohnbebauung von den pot. Immissionsquellen ab, so-
dass ein Konflikt bereits in der vorbereitenden Bauleitplanung minimiert wird 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: - 

Natur und Landschaft: Artenarmes Intensivgrünland (GI), Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL), Al-
lee/Baumreihe (HBA) aus mittelalten Bäumen/Sträuchern, Strauchhecke 
(HFS) aus jungen Sträuchern, Ruderalgebüsch (BRU), Strauch-Baumhecken 
(HFM) mit mittelalten Bäumen/Sträuchern, Baum-Wallhecke (HWB) aus mit-
telalten bis alten Bäumen/Sträuchern, Baumhecke (HFB) mit jungen bis mit-
telalten Bäumen, Einzelbaum (HABE), mittlere bis hohe Bedeutung für Arten 
und Lebensgemeinschaften, mittlere Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft, Im Bereich der Feldhecken und der Ein-
zelbäume können potenziell Habitate von Brutvögeln, Fledermäusen oder 
Leitstrukturen von Fledermäusen beeinträchtigt werden. 

Boden und Wasser:  Böden mit aufgrund der Ackernutzung sehr hoher Winderosionsempfindlich-
keit; Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Nitratauswaschungsgefähr-
dung; Sicherung der günstigen Voraussetzungen für die Grundwasserneubil-
dung und vorrangiger Schutz des Grundwassers, Bodenlandschaft: Lehmge-
biete, Bodentyp: mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol, mittlerer 
Pseudogley-Podsol, Bodenfruchtbarkeit: mittel bis gering, Sickerwasserrate: 
> 300 bis 350 mm/a, Bodenkundliche Feuchtestufe: 3 ï schwach trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: Keine relevanten archäologischen Fundstellen bekannt 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

Eingriffsregelung: Grünland mit erhöhtem Ausgleichsbedarf, interner / externer Ausgleich für 
Bodenversiegelung erforderlich; ggf. Ortsrandeingrünung zum Ausgleich er-
forderlich 
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5.2.6 Ortschaft Geestenseth 

 
Abbildung 16: Übersichtskarte Ortschaft Geestenseth, ohne Maßstab 

 

Neudarstellungen im Überblick: 

Geestenseth 1 Gemischte Baufläche Lückenschließung der gemischten Bauflächen; Innerört-
liche Wohn- und Gewerbeentwicklung im bereits bebau-
ten Zusammenhang 

Geestenseth 2 
und 3  
(siehe Kap. 5.1.3) 

Wohnbauflächen Umwandlung gemischte Bauflächen 

Geestenseth 4 
(siehe Kap. 5.4) 

Sonstiges Sondergebiet 
ĂReitplatzñ 

Umwandlung Fläche für die Landwirtschaft (entspre-
chend Bestand) 

Tabelle 13: Neudarstellungen Bauflächen in der Ortschaft Geestenseth 

 

  



68. TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN-ÄNDERUNG ï BEGRÜNDUNG GEMEINDE SCHIFFDORF 

59 

Fläche: Geestenseth 1 

Ausschnitt aus dem Luftbild:           Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 
Größe:  0,8 ha 

Lage: südlicher Ortsrand 

Nutzung:  Ackerland 

Umgebung: landwirtschaftliche Betriebe, nördlich grenzt die Wehdeler Straße L 143 an, 
südlich Bahntrasse 

Allgem. Entwicklungsziel: Lückenschließung der gemischten Bauflächen entlang der L 143 

innerörtliche Wohn- und Gewerbeentwicklung im bereits bebauten Zusam-
menhang 

bisherige FNP-Darstellung:  0,8 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  0,8 ha gemischte Bauflächen  

Erschließung: nördlich über Wehdeler Straße L 143 

Siedlungsgefüge: Ortsrand, Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Grundschule, Kitas in der Ortschaft Geestenseth 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

mögliche Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe 

Lärmimmissionen durch L 143 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: - 

Natur und Landschaft: Artenarmes Intensivgrünland (GI) 

Allee/Baumreihe (HBA) am nördlichen Rand 

mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

mittlere Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft 

Boden und Wasser: Böden mit hoher Winderosionsempfindlichkeit 

Böden mit sehr hoher Nitratauswaschungsempfindlichkeit 

Sicherung der günstigen Voraussetzung für die Grundwasserneubildung und 
vorrangiger Schutz des Grundwassers 

Bodenlandschaft: Lehmgebiete 

Bodentyp: mittlerer Posol-Pseudogley 

Bodenfruchtbarkeit: gering 

Sickerwasserrate: > 250 ï 300 mm/a 

Bodenkundliche Feuchtestufe: 7/3 ï schwach feucht/schwach trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: Keine relevanten archäologischen Fundstellen bekannt 

Raumordnung u. Landesplanung: Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 

Eingriffsregelung: Interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich; Ortsrandein-
grünung zum Ausgleich erforderlich 

  



68. TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN-ÄNDERUNG ï BEGRÜNDUNG GEMEINDE SCHIFFDORF 

60 

5.2.7 Ortschaft Bramel 

  

Abbildung 17: Übersichtskarte Ortschaft Bramel, ohne Maßstab 

 

Neudarstellungen im Überblick: 

Bramel 1 Wohnbaufläche Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rah-
men der Eigenentwicklung, Erweiterung des Ortsrands 

Bramel 2 
(siehe Kap. 5.1.3) 

Fläche für die Landwirtschaft Herausnahme Wohnbaufläche 

Bramel 3 Gemischte Baufläche Umwandlung Wohnbaufläche 

Tabelle 14: Neudarstellungen Bauflächen in der Ortschaft Bramel  
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Fläche: Bramel 1 

Ausschnitt aus dem Luftbild:             Beabsichtigte FNP Darstellung: 

 
Größe:  1,6 ha 

Lage: Nördlich der Siedlung Tannenkamp, südwestlicher Ortsrand 

Nutzung:  Acker-/Weideland, landwirtschaftlicher Betrieb, Wohnbebauung 

Umgebung: südlich gemischte und Wohnbebauung 

nördlich und westlich offener Landschaftsraum, östlich Ortskern Bramel 

Allgem. Entwicklungsziel: Sicherung der langfristigen Wohnentwicklung im Rahmen der Eigenentwick-
lung; Erweiterung des Ortsrandes 

bisherige FNP-Darstellung:  1,6 ha Landwirtschaft 

neue FNP-Darstellung:  1,6 ha Wohnbauflächen  

Erschließung: Südlich über Lange Straße (K60) 

Siedlungsgefüge: Ortsrand, Außenbereich 

Nähe zu sozialer Infrastruktur Schulen, Kitas in der Ortschaft Schiffdorf/Spaden 

Nutzungskonflikte / Immissions-
schutz und -belastung 

mögliche Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe 

Lärmimmissionen durch K 60 

Ver- und Entsorgung: Anschluss durch Erweiterung der vorhandenen Netze 

Trinkwasserschutz: - 

Natur und Landschaft: Artenarmes Intensivgrünland (GI), mittlere Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften, geringe Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft 

Südlich der K 60 liegt das Landschaftsschutzgebiet Dannenkamp, sowie das 
Naturschutzgebiet Sellstedter See und Ochsentriftmoor / Wildes Moor 

Wallhecke und Baumreihe vorhanden, potenzielle Habitatbäume von Brutvö-
geln und Fledermäusen und Leitstrukturen für Fledermäuse 

Boden und Wasser: Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Winderosionsempfindlichkeit 

Böden mit aufgrund der Ackernutzung hoher Nitratauswaschungsempfindlich-
keit; Sicherung der günstigen Voraussetzung für die Grundwasserneubildung 
und vorrangiger Schutz des Grundwassers; Maßnahmen zum Schutz des Bo-
dens und des Grundwassers; Bodenlandschaft: Lehmgebiete, Fluviatile und 
glazifluviatile Ablagerungen; Bodentyp: mittlerer Podsol, mittlerer Plaggene-
sch unterlagert von Podsol, mittlerer Pseudogley-Podsol; Bodenfeuchtigkeit: 
sehr gering bis mittel; Sickerwasserrate: > 250 bis 300 mm/a; Bodenkundli-
che Feuchtestufe: 3 ï schwach trocken, 6/2 ï stark frisch/mittel trocken 

Erholungswert der Landschaft: - 

Denkmalschutz /Archäologie: Keine relevanten archäologischen Fundstellen bekannt 

Raumordnung u. Landesplanung: Ohne Zuordnung (weiß), Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet 
Natur und Landschaft 

Eingriffsregelung: Interner / externer Ausgleich für Bodenversiegelung erforderlich; Ortsrandein-
grünung zum Ausgleich erforderlich 

  














































































































































